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Reiseversicherungen des Jahres-Reiseschutzbriefs
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG,  Produkt: Jahres-Reiseschutzbrief 
Deutschland                  für DJH-Mitglieder

Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte Ihrer Versicherung. Die vollständigen 
Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie umfassend 
informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?
Wir bieten Ihnen einen Jahres-Reiseschutzbrief an.  
Dieser schützt Sie vor den finanziellen Folgen von Versicherungsfällen im Zusammenhang mit privaten Reisen. 

Bei dem Jahres-Reiseschutzbrief handelt es sich um einen Jahresvertrag. Er gilt für beliebig viele In- und Auslandsreisen während der Vertragslaufzeit, 
jeweils mit einer Reisedauer von 2 bis zu 42 Tagen.  

Was ist versichert?
Je nach dem von Ihnen gewählten Versicherungsumfang 
bieten wir Ihnen im Rahmen eines Reiseversicherungsver-
trages folgende Leistungsbausteine, die Sie nach Ihren 
Bedürfnissen wählen können: 
 
Reiserücktrittskostenversicherung (wenn vereinbart)

 Wir ersetzen Ihnen bei Nichtantritt der Reise aus 
den vereinbarten Gründen vertraglich geschuldete 
Rücktrittskosten, bei Abbruch der Reise nachweislich 
entstandene Rückreisekosten sowie den anteiligen Wert 
nicht in Anspruch genommener Reiseleistungen. 
Voraussetzung für die Erstattung ist, dass ein triftiger 
Grund wie Tod, schwerer Unfall oder eine unerwartete 
schwere Krankheit bei Ihnen oder einem nahen 
Angehörigen besteht oder wenn zu Hause durch Feuer, 
Überschwemmung oder Diebstahl ein erheblicher 
Schaden an Ihrem Eigentum entstanden ist.

Reise-Unfallversicherung (wenn vereinbart)
 Es sind Unfälle versichert, die Ihnen und/oder einer 

anderen im Versicherungsschein genannten versicherten 
Person während der versicherten Reise zustoßen.

Reisegepäckversicherung (wenn vereinbart)
 Es ist das gesamte Reisegepäck der versicherten 

Person(en) versichert. Versicherungsschutz 
besteht gegen Abhandenkommen, Zerstörung und 
Beschädigung, solange sich das Gepäck im Gewahrsam 
eines Beförderungsbetriebes befindet und während der 
übrigen Reisezeit gegen Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub, Transportmittelunfall, Elementarereignisse und 
höhere Gewalt. 

Reise-Privathaftpflichtversicherung (wenn vereinbart)
 Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen 

Haftpflichtansprüche, die wegen von Ihnen verursachter 
Schäden an Sie gerichtet werden. Voraussetzung dafür 
ist, dass es sich um Schäden handelt, die eine versi-
cherte Person während der Reise aus den Gefahren des 
täglichen Lebens verursacht hat.

 

Was ist nicht versichert?
Nicht versichert sind beispielsweise:

In der Reiserücktritts- und Reiseabbruchkostenversicherung
 vorhersehbare Ereignisse.

In der Reisegepäckversicherung 
 Schäden durch Abnutzung und Verschleiß.

In der Reise-Privathaftpflichtversicherung:
 Schäden Dritter aus beruflichen Tätigkeiten.
 Schäden durch das Halten von Hunden und Pferden.

Bei allen Leistungsbausteinen gilt: 
 Wir leisten für Schäden nur bis zu den vereinbarten 

Versicherungssummen.  
Wenn Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben, ist 
diese bei jedem Versicherungsfall zu berücksichtigen.

 
In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur 
einen Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher 
Höhe überhaupt eine Verpflichtung zum Schadenersatz 
besteht. Unbegründete Schadenersatzansprüche wehren 
wir für Sie ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei 
unberechtigten Haftungsansprüchen. 

Versicherungssummen und Versicherungsschutz
 Die Höhe der vereinbarten Versicherungssummen und 

die vereinbarten versicherten Leistungsbausteine können 
Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.  
Ist die Versicherungssumme bei der  
–  Reiserücktrittskostenversicherung 
    niedriger als der Reisepreis oder  
–  Reisegepäckversicherung niedriger als der Wert des  
    mitgeführten Gepäcks,  
können Ihnen Nachteile bei der 
Entschädigungsberechnung entstehen.
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Wo bin ich versichert?
Sie haben weltweit Versicherungsschutz.
Bitte beachten Sie bei der Reiserücktritts- und Reiseabbruchkosten versicherung die Definition der Reise (Mindestreisedauer, bzw.  
Mindestentfernung vom Wohn- oder Arbeitsort).

Welche Verpflichtungen habe ich?
Die nachfolgende Auflistung ist nicht abschließend, sondern nur beispielhaft:
−  Damit wir den von Ihnen gewünschten Versicherungsschutz ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die von uns gestellten  

 Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
−  Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
−  Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
−  Sie müssen den Umfang des Schadens möglichst gering halten.
−  Sie müssen uns außerdem jeden Schadensfall rechtzeitig anzeigen.

Wann und wie zahle ich?
Der erste oder einmalige Beitrag wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. Sie müssen diesen Beitrag dann 
unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) zahlen, jedoch nicht vor dem im Versicherungsvertrag vereinbarten 
Versicherungsbeginn.  
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. In der Regel erfolgt die Beitragszahlung durch 
Abbuchung von Ihrem Konto auf Grund einer uns zu erteilenden Einzugsermächtigung.

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Wann die Versicherung beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Versicherungsbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Die Versicherung gilt für die zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht 
anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir sie nicht kündigen. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende der vereinbarten Dauer kündigen (das muss spätestens drei Monate vorher geschehen). 
Sie oder wir können z. B. auch nach einem regulierten Schadensfall kündigen. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten 
Dauer. 

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind (für alle 
Leistungsbausteine) zum Beispiel:

 Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.
 Politische Gefahren und Schäden auf Grund von 
Kernenergie. 

 Krieg, Innere Unruhen.
 In der Reiserücktritts- und Reiseabbruchkosten-
versicherung Expeditionen, sofern nichts anderes 
vereinbart ist.

 In der Reise-Unfallversicherung Unfälle auf Grund von 
Drogenkonsum. 

 In der Reisegepäckversicherung Geld, Wertpapiere, 
Fahrkarten, Urkunden und Dokumente, 
Liebhabergegenstände, sowie das Liegen-, Stehen- 
oder Hängenlassen von Reisegepäck.
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Allgemeine Kundeninformation

1.  Identität des Versicherers
Versicherer ist die Barmenia Allgemeine Versiche-
rungs-AG (im Folgenden mit „wir“ bzw. „uns“ be-
zeichnet) in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit 
Sitz in Wuppertal, Amtsgericht Wuppertal HRB 3033. 
Die Anschrift der Hauptverwaltung lautet:
Barmenia-Allee 1, 42119 Wuppertal. 

2.  Identität eines Vertreters des Versicherers 
innerhalb der EU

Entfällt

3.  Ladungsfähige Anschrift
Die für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und 
uns maßgebliche Anschrift lautet:
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG,
Barmenia-Allee 1,
42119 Wuppertal.
Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG wird 
vertreten durch den Vorstand. Vorstandsvorsitzender  
ist Herr Dipl.-Kfm. Dr. Andreas Eurich.

4.  Hauptgeschäftstätigkeit und  
zuständige Aufsichtsbehörde

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG ist durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
zum Betrieb von Haftpflicht-, Unfall-, Kraftfahrt- und 
Sachversicherungen zugelassen.
Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

5.  Garantie-/Sicherungsfonds
Entfällt

6.  Wesentliche Merkmale der  
Versicherungsleistung

a)  Für die jeweils von Ihnen gewünschte Versiche-
rung gelten folgende Allgemeine Versicherungs-
bedingungen:

–  in der Reise-Unfallversicherung die Allgemeinen 
Unfallversicherungsbedingungen (AUB) - Stand 
01.01.2008 (siehe Seite 9 ff.) einschließlich der 
Besonderen Bedingungen (siehe Seite 13),

–  in der Reise-Privathaftpflichtversicherung die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) - Stand 01.01.2008 
(siehe Seite 14 ff.) einschließlich der Besonderen 
Bedingungen (siehe Seite 20 ff.),

–  in der Reisegepäckversicherung die Allgemeinen 
Bedingungen für die Versicherung von Reise-
gepäck (AVB Reisegepäck) - Stand 01.01.2008 
(siehe Seite 23 ff.) einschließlich der Besonderen 
Bedingungen (siehe Seite 28 ff.),

–  in der Reiserücktrittskostenversicherung die 
Allgemeinen Bedingungen für die Reiserücktritts-
kostenversicherung (AVB Reiserücktritt) - Stand 
01.01.2008 (siehe Seite 29 ff.) einschließlich der 
Besonderen Bedingungen (siehe Seite 32),

b)  Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers

I.  Angaben über Art und Umfang  
der Versicherungsleistung:

Art und Umfang der Versicherungleistung ergeben sich 
aus den Versicherungsbedingungen, die diesem Antrag 
beigefügt sind. 

II.  Angaben zur Fälligkeit der Leis tung  
des Versicherers

Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn unsere Feststel-
lungen zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind. 

Sie können einen Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

Für die Reise-Privathaftpflichtversicherung gilt  
ergänzend:
Wir haben Sie innerhalb von zwei Wochen von dem 
Zeitpunkt an, zu dem der Anspruch des Dritten mit 
bindender Wirkung für uns durch rechtskräftiges Urteil, 
Anerkenntnis oder Vergleich festgestellt worden ist, 
vom Anspruch des Dritten freizustellen. Ist der Dritte 
von Ihnen mit bindender Wirkung für uns befriedigt wor-
den, haben wir die Entschädigung innerhalb von zwei 
Wochen nach der Befriedigung des Dritten an Sie zu 
zahlen. Kosten, die nach § 101 Versicherungsvertrags-
gesetz zu ersetzen sind, haben wir nnerhalb von zwei 
Wochen nach der Mitteilung der Berechnung zu zahlen.

Für die Reise-Unfallversicherung gilt:
Wir haben nach einem Leistungsantrag innerhalb 
eines Monats nach Vorlage der zu dessen Beurteilung 
erforderlichen Unterlagen in Textform zu erklären, ob 
und in welchem Umfang wir unsere Leistungspflicht 
anerkennen. Wird eine Invaliditätsleistung beantragt, 
beträgt die Frist drei Monate.
Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit 
Ihnen über Grund und Höhe des Anspruchs geeinigt, 
wird die Leistung innerhalb von zwei Wochen fällig. 
Steht die Leistungspflicht nur dem Grunde nach fest, 
haben wir auf Ihr Verlangen einen angemessenen 
Vorschuss zu leisten. 

7.  Gesamtpreis der Versicherung
Der Gesamtpreis für den Jahres-Reiseschutzbrief ist 
abhängig vom gewählten Versicherungsumfang und 
davon, ob dieser für eine Familie oder für eine einzelne 
Person vereinbart wird. 
Den Gesamtpreis (einschließlich Versicherungsteuer) 
können Sie dem Antrag entnehmen. 

8.  Steuern, Gebühren oder Kosten
Es fallen keine weiteren Kosten (oder Steuern oder 
sonstige Gebühren) an.

9.  Einzelheiten zur Prämienzahlung
Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder 
durch laufende Zahlungen monatlich, vierteljährlich, 
halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie im Voraus 
gezahlt. Entsprechend der Vereinbarung über die 
zeitliche Bemessung der Prämien umfasst die Versiche-
rungsperiode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes 
Jahr oder ein Jahr. Bei einer Einmalprämie ist die 
Versicherungsperiode die vereinbarte Vertragsdauer, 
jedoch höchstens ein Jahr. 

Die Prämien werden zu Beginn einer jeden Versiche-
rungsperiode fällig. Die erste oder einmalige Prämie 
wird 14 Tage nach Zugang des Versicherungsscheins 
fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsvertrag 
vereinbarten Versicherungsbeginn. Sie haben diese 
Prämie dann unverzüglich (d. h. spätestens innerhalb 
von 14 Tagen) zu zahlen. Alle weiteren Prämien (Folge-
prämien) werden jeweils zum vereinbarten Fälligkeits-
tag Kraft einer zu erteilenden Einzugsermächtigung 
vom angegebenen Konto abgebucht. 
Die Prämienschuld ist nur erfüllt, wenn im Fall des Prä-
mieneinzugs das Konto eine entsprechende Deckung 
aufweist oder im Fall individueller Zahlung die Prämie 
dem Konto des DJH Hauptverbandes für Jugendwan-
dern und Jugendherbergen e.V. gutgeschrieben ist. 

10.  Befristung der Gültigkeitsdauer der zur  
Verfügung gestellten Informationen

Die zur Verfügung gestellten Informationen sind grund-
sätzlich nicht befristet. 

11.  Finanzdienstleistung mit Bezug auf speziell 
risikobehaftete Finanz instrumente

Entfällt 

12.  Zu-Stande-Kommen des Vertrages
Wir können den Antrag innerhalb eines Monats anneh-
men. Diese Frist beginnt am Tag der Antragstellung. 
Der Versicherungsvertrag kommt zu Stande, wenn dem 
Antragsteller/Versicherungsnehmer der Versicherungs-
schein oder eine sonstige Annahmeerklärung innerhalb 
der Annahmefrist zugeht. Unter der Voraussetzung der 
rechtzeitigen Prämienzahlung (s. hierzu Nr. 9) besteht 
dann von dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Tag des Versicherungsbeginns an Versicherungsschutz. 

13.  Widerrufsbelehrung
Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und 
besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform 
(z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen
■ der Versicherungsschein, 
■ die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis gel-
tenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, 
diese wiederum einschließlich der Tarifbestim-
mungen,

■ diese Belehrung,
■ das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten
■ und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten 

Informationen
jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die 
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG,
Barmenia-Allee 1,
42119 Wuppertal,
Fax 0202 438-2846
E-Mail info@barmenia.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Ver-
sicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf 
die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf der 
Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt 
es sich um einen Betrag, der sich je nach Zahlungswei-
se der Prämie wie folgt errechnet: 
a)  bei vereinbarter jährlicher Zahlungsweise:  

die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/360 der 
Jahresprämie;

b)  bei vereinbarter halbjährlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/180 der 
Halbjahresprämie;

c)  bei vereinbarter vierteljährlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/90 der 
Vierteljahresprämie;

d)  bei vereinbarter monatlicher Zahlungsweise:  
die Anzahl der Tage ab Vertragsbeginn bis zum 
Zugang des Widerrufs multipliziert mit 1/30 der 
Monatsprämie.

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge 
unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des 
Widerrufs, zu erstatten.
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Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf 
zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzu-
gewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 
herauszugeben sind. 

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 
ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 
vom Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 
Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Abschnitt 2
Auflistung der für den Fristbeginn 
erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weite-
ren Informationen werden die Informationspflichten im 
Folgenden im Einzelnen aufgeführt:

Informationspflichten bei allen Versicherungs-
zweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur 
Verfügung zu stellen:
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen 

Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; anzugeben ist auch das Handels-
register, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, 
und die zugehörige Register-nummer;

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und 
jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbe-
ziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen 
maßgeblich ist, bei juristischen Personen, 
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den 
Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form;

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers;
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungslei-

stung, insbesondere Angaben über Art, Umfang 
und Fälligkeit der Leistung des Versicherers;

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich 
aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, 
wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbst-
ständige Versicherungsverträge umfassen soll, 
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben 
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner 
Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen;

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der 
Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien;

7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfü-
gung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesonde-
re hinsichtlich des Preises;

8. Angaben darüber, wie der Vertrag zu Stande 
kommt, insbesondere über den Beginn der Versi-
cherung und des Versicherungsschutzes sowie die 
Dauer der Frist, während der der Antragsteller an 
den Antrag gebunden sein soll;

9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs-
rechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift 
derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu 
erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs 
einschließlich Informationen über den Betrag, den 
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zah-
len haben; soweit die Mitteilung durch Übermitt-
lung der Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, 
bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form;

10. a)  Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
b)  Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

11. Angaben zur Beendigung des Vertrages; soweit 
die Mitteilung durch Übermittlung der Vertrags-
bestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich 
gestalteten Form;

12. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages zu Grunde legt; 

13. das auf den Vertrag anwendbare Recht; 
14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen 

und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinfor-
mationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, 
in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer 
Zustimmung die Kommunikation während der 
Laufzeit dieses Vertrags zu führen;

15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außer-
gerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen 
für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den 
Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt 
bleibt;

16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
dieser Aufsichtsbehörde.

Ende der Widerrufsbelehrung.

14.  Laufzeit
Die Versicherung(en) werden für eine Laufzeit von 
einem Kalenderjahr abgeschossen und verlängert/
verlängern sich stillschweigend um ein Jahr, wenn bis 
zum 30.09. keine Kündigung eingereicht wird. Für das 
Folgejahr setzt der Versicherungsschutz erst bei Zah-
lung der Prämie ein. Er endet automatisch zum 31.12., 
wenn eine Kündigung erfolgte oder keine Zahlung der 
Prämie bis zum 31.12. verbucht wurde. 

15.  Angaben zur Vertragsbeendigung
Wird ein Vertrag mit einer Laufzeit von mindestens 
einem Jahr geschlossen, können Sie und wir das 
Versicherungsverhältnis zum Ende eines jeden 
Versicherungsjahres, frühestens aber zum Ablauf einer 
vereinbarten Vertragsdauer, mit einer Frist von drei 
Monaten kündigen. 
Weitere außerordentliche Kündigungsmöglichkeiten 
für Sie (z. B. nach einem Schadensfall oder wegen 
einer Erhöhung der Prämien) bzw. für uns (z. B. wegen 
Verzuges mit der Prämienzahlung) sowie sonstige 
Beendigungsgründe sind in den einzelnen unter Nr. 6 a 
genannten Versicherungsbedingungen geregelt. 

16.  Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen 
Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor 
Abschluss des Versicherungsvertrages zu 
Grunde legt

Bundesrepublik Deutschland 

17.  Anwendbares Recht 
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Anwendung.

18.  Sprache
Die Vertragsbedingungen und die hier unter den 
Nummern 1 bis 20 gegebenen Informationen sind in 
deutscher Sprache verfasst. Auch die Kommunikation 
während der Laufzeit dieser Versicherung erfolgt in 
Deutsch. 

19.  Versicherungsombudsmann
Die Barmenia nimmt am außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teil. Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist der 
Versicherungsombudsmann e. V.,
Postfach 08 06 32,
10006 Berlin,
www.versicherungsombudsmann.de
Hier können Sie außergerichtlich Beschwerde einge-
legen. Hiervon unberührt bleibt Ihre Möglichkeit, den 
Rechtsweg zu beschreiten.

Hinweis auf die Online-Streitbeilegungsplattform: 
Schließen Sie als Verbraucher den Versicherungs-
vertrag auf elektronischem Wege (zum Beispiel über 
das Internet oder per E-Mail), steht Ihnen für Ihre 
Beschwerde auch die von der Europäischen Kommis-
sion eingerichtete Online Streitbeilegungsplattform 
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) zur Verfügung. 
Ihre Beschwerde wird von dort an den zuständigen 
Ombudsmann weitergeleitet.

20.  Beschwerdemöglichkeit bei der  
zuständigen Aufsichtsbehörde

Eine Beschwerde kann auch gerichtet werden an:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn. 
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Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB) 
- Stand 01.01.2008

1. Was ist versichert?

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die 
der versicherten Person während der Wirksamkeit des 
Vertrages zustoßen.

1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der 
ganzen Welt.

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person 
durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper 
wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet.

1.3.1 Gesundheitsschädigungen durch Unfälle, die 
die versicherte Person bei rechtmäßiger Verteidigung 
oder bei Bemühungen zur Rettung von Menschenle-
ben, Sachen oder Tieren erleidet, gelten als unfreiwillig 
eingetreten.

1.3.2 Ein Unfall liegt auch vor, wenn die versicherte 
Person unfreiwillig Gesundheitsschäden durch allmäh-
liche Einwirkung von Staubwolken, Säuren, Gasen und 
Dämpfen erleidet, sofern es sich nicht um Gesundheits-
schäden handelt, die als Berufs- und Gewerbekrank-
heiten gelten.

1.3.3 Tauchtypische Gesundheitsschäden wie z. B. 
Caissonkrankheit oder Trommelfellverletzung oder der 
Ertrinkungs- oder Erstickungstod unter Wasser gelten 
als Unfall, auch wenn kein Unfallereignis eingetreten 
ist.

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule
- ein Gelenk verrenkt wird oder
- Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder 

zerrissen werden.

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen 
der Leistung (Ziffer 3), nicht versicherbare Personen 
(Ziffer 4) sowie die Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir 
hin. Sie gelten für alle Leistungsarten.

2. Welche Leistungsarten können vereinbart 
werden?

Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, wer-
den im Folgenden oder in zusätzlichen Bedingungen 
beschrieben.
Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten 
und die Versicherungssummen ergeben sich aus dem 
Vertrag.

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung: 

2.1.1.1 Die körperliche oder geistige  
Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist 
unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität). Eine 
Beeinträchtigung ist dauerhaft, wenn sie voraussichtlich 
länger als drei Jahre bestehen wird und eine Änderung 
des Zustandes nicht erwartet werden kann.
Die Invalidität ist
- innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall eingetre-

ten und
- innerhalb von 21 Monaten nach dem Unfall von 

einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen bei 
uns geltend gemacht worden.

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, 
wenn die versicherte Person unfallbedingt innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

2.1.2 Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbe-
trag. 

2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung 
bilden die Versicherungssumme und der Grad der 
unfallbedingten Invalidität.

2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit 
der nachstehend genannten Körperteile und Sinnesor-
gane gelten ausschließlich die folgenden Invaliditäts-
grade:
Arm  ........................................................................70 %
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks  .............65 %
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks  ..................60 %
Hand  ......................................................................55 %
Daumen  .................................................................20 %
Zeigefinger  .............................................................10 %
anderer Finger  .........................................................5 %
Bein über der Mitte des Oberschenkels  ................70 %
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels  ...................60 %
Bein bis unterhalb des Knies  .................................50 %
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels  ..................45 %
Fuß  ........................................................................40 %
große Zehe  ..............................................................5 %
andere Zehe  ............................................................2 %
Auge  ......................................................................50 %
Gehör auf einem Ohr  .............................................30 %
Geruchssinn  ..........................................................10 %
Geschmackssinn  .....................................................5 %
Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchti-
gung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen Prozent-
satzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane 
bemisst sich der Invaliditätsgrad danach, inwieweit die 
normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich 
medizinische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnes-
organe oder deren Funktionen bereits vor dem Unfall 
dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um die 
Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 
und Ziffer 2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane 
durch den Unfall beeinträchtigt, werden die nach den 
vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditäts-
grade zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden 
jedoch nicht berücksichtigt. 

2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person
- aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres 

nach dem Unfall oder
- gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein 

Jahr nach dem Unfall,
und war ein Anspruch auf Invaliditätsleis tung entstan-
den, leisten wir nach dem Invaliditätsgrad, mit dem auf 
Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen 
wäre.

2.2 Tagegeld

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist unfallbedingt
- in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und
- in ärztlicher Behandlung.

2.2.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versiche-
rungssumme berechnet. Es wird nach dem festgestell-
ten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung abgestuft.
Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen 
Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an 
gerechnet, gezahlt. 

2.3 Krankenhaustagegeld

2.3.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalls 
in medizinisch notwendiger vollstationärer Heilbehand-
lung.
Kuren sowie Aufenthalte in Sanatorien und Erho-
lungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung.

2.3.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbar-
ten Versicherungssumme für jeden Kalendertag der 
vollstationären Behandlung gezahlt, längstens jedoch 
für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.

2.4 Genesungsgeld

2.4.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist aus der vollstationären 
Behandlung entlassen worden und hatte Anspruch auf 
Krankenhaustagegeld nach Ziffer 2.3.

2.4.2 Höhe und Dauer der Leistung
Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme für die gleiche Anzahl von Ka-
lendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaustagegeld 
leisten, längstens für 100 Tage.

2.5 Todesfallleistung

2.5.1 Voraussetzungen für die Leistung
Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb 
eines Jahres gestorben.
Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 7.5 weisen 
wir hin.

2.5.2 Höhe der Leistung
Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten 
Versicherunssumme gezahlt.

3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder 
Gebrechen?

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben 
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfal-
lereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder 
deren Folgen mitgewirkt, mindert sich
- im Fall einer Invalidität der Prozentsatz des Invalidi-

tätsgrades,
- im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, 

in allen anderen Fällen die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des 
Gebrechens.
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unter-
bleibt jedoch die Minderung.

4. Welche Personen sind nicht versicherbar?

4.1 Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht 
versichert sind dauernd Schwer- oder Schwerstpflege-
bedürftige im Sinne der sozialen Pflegepflichtversiche-
rung.

4.2 Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die 
versicherte Person im Sinne von Ziffer 4.1 nicht mehr 
versicherbar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung.

4.3 Der für diese Personen seit Vertrags abschluss 
bzw. Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichtete 
Beitrag ist zurückzuzahlen.

5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz 
ausgeschlossen?

5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende 
Unfälle:
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5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- 
oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf 
Trunken heit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, 
epileptische Anfälle oder andere Krampf- 
anfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person 
ergreifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn 
diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt 
oder versucht.

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versi-
cherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des 
siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem Krieg oder 
Bürgerkrieg herrscht.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch 
Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürger-
krieg herrscht.
Sie gilt auch nicht
- für die aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg
- für Unfälle durch ABC-Waffen
- im Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegs-

ähnlichen Zustand zwischen den Ländern China, 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, 
Russland oder USA.

5.1.4 Unfälle der versicherten Person
- als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), 

soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaub-
nis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges;

- bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszu-
übenden beruflichen Tätigkeit;

- bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch 
zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder In-
sasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen 
einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteili-
gt, bei denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwin-
digkeiten ankommt.

5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch 
Kernenergie verursacht sind.

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beein-
trächtigungen:

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen 
aus inneren Organen und Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter 
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3 
die überwiegende Ursache ist.

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.
5.2.2.1 Gesundheitsschäden durch Röntgen- und 
Laserstrahlen sowie künstlich erzeugte ultraviolette 
Strahlen sind mitversichert.

5.2.2.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
bleiben Gesundheitsschäden, die als Folge regelmä-
ßigen Umgangs mit strahlenerzeugenden Apparaten 
eintreten.

5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe am Körper der versicherten Person.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heil-
maßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische 
und -thera peutische, durch einen unter diesen Vertrag 
fallenden Unfall veranlasst waren.

5.2.4 Infektionen
5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie
- durch Insektenstiche oder 
- durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut-

verletzungen
verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort 
oder später in den Körper gelangten.

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für
a) Infektionen durch Tierbisse einschließlich Zecken-
bisse
b) Impfschäden bei Schutzimpfungen
c) Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für
d) Infektionen, bei denen die Krankheitserreger 
durch Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 
ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten.
Für Schäden nach a) und/oder b) besteht Versiche-
rungsschutz erst nach Ablauf einer sechsmonatigen 
Wartezeit.

5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen 
oder Eingriffe verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 
entsprechend.

5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder 
flüssiger Stoffe durch den Schlund.
Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die 
zum Zeitpunkt des Unfalls das vierzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben 
Vergiftungen durch Nahrungsmittel.

5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer 
Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verur-
sacht wurden.

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch 
eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von 
außen kommende Einwirkung entstanden sind.

6. Was müssen Sie bei vereinbartem Kindertarif 
und bei Änderungen der Berufstätigkeit oder 
Beschäftigung beachten?

6.1 Umstellung des Kindertarifs
6.1.1 Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in 
dem das nach dem Kindertarif versicherte Kind das 18. 
Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu 
den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt 
der zu diesem Zeitpunkt gültige Tarif für Erwachsene. 
Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht:
- Sie zahlen den bisherigen Beitrag, und wir reduzie-

ren die Versicherungssummen entsprechend.
- Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, 

und wir berechnen einen entsprechend höheren 
Beitrag.

6.1.2 Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig 
informieren. Teilen Sie uns das Ergebnis Ihrer Wahl 
nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn des 
neuen Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag 
entsprechend der ersten Wahlmöglichkeit fort.

6.2 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung
6.2.1 Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des 
Beitrages hängt maßgeblich von der Berufstätigkeit 
oder der Beschäftigung der versicherten Person ab. 
Grundlage für die Bemessung der Versicherungssum-
men und Beiträge ist unser geltendes Verzeichnis für 
besonders gefährliche berufliche Tätigkeiten.
Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung 
der versicherten Person müssen Sie uns daher un-
verzüglich mitteilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder 
militärische Reserveübungen fallen nicht darunter.

6.2.2 Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag 
nach dem zum Zeitpunkt der Änderung gültigen Tarif 
niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach 

Ablauf eines Monats ab der Änderung. 
Errechnen sich dagegen höhere Versicherungssum-
men, gelten diese, sobald uns Ihre Erklärung zugeht, 
spätestens jedoch nach Ablauf eines Monats ab der 
Änderung. 
Die neu errechneten Versicherungssummen gelten so-
wohl für berufliche als auch für außerberufliche Unfälle.

6.2.3 Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch 
mit den bisherigen Versicherungssummen bei erhöhtem 
oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre Erklä-
rung zugeht. 

7. Was ist nach einem Unfall zu beachten  
(Obliegenheiten)?

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person 
können wir unsere Leistung nicht erbringen.

7.1 Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine 
Leistungspflicht herbeiführt, müssen Sie oder die ver-
sicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 
seine Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie 
oder die versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen 
und uns unverzüglich zurücksenden; von uns darüber 
hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in 
gleicher Weise erteilt werden.

7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich 
die versicherte Person auch von diesen untersuchen 
lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines 
dadurch entstandenen Verdienstausfalls tragen wir.

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person - auch aus 
anderen Anlässen - behandelt oder untersucht haben, 
andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 
sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen.

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies 
innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn uns 
der Unfall schon angezeigt war.
Uns ist das Recht zu verschaffen, ggf. eine Obduktion 
durch einen von uns beauftragten Arzt vornehmen zu 
lassen.

8 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von 
Obliegenheiten? 

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, 
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob 
fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen 
haben. 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungs-
schutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn 
Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der  Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir 
ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Ver-
letzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 

9 Wann sind die Leistungen fällig?

9.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats 
- beim Invaliditätsanspruch innerhalb von drei 
Monaten - in Textform zu erklären, ob und in welchem 
Umfang wir einen Anspruch anerkennen. Die Fristen 
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beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen:
-  Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,
-  beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis 

über den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es 
für die Bemessung der Invalidität notwendig ist.

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des 
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir
-  bei Invalidität bis zu 1 ‰ der versicherten Summe,
-  bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,
-  bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Kranken-

haustagegeldsatz.
Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns 
mit Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir 
innerhalb von zwei Wochen.

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grun-
de nach fest, zahlen wir - auf Ihren Wunsch - angemes-
sene Vorschüsse.
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invalidi-
tätsleistung innerhalb eines Jahres nach dem Unfall 
nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme 
beansprucht werden.

9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invali-
dität jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem 
Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich 
diese Frist von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss
- von uns zusammen mit unserer Erklärung über 

unsere Leistungspflicht nach Ziffer 9.1,
- von Ihnen vor Ablauf der Frist
ausgeübt werden.
Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invali-
ditätsleistung, als wir bereits erbracht haben, ist der 
Mehrbetrag mit fünf Prozent jährlich zu verzinsen.

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Ren-
tenbezug sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen 
anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich 
übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten 
Fälligkeit.

10 Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
Wann ruht der Versicherungs schutz bei militä-
rischen Einsätzen?

10.1  Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Fälligkeit im Sinne von Ziffer 11.2 zahlen.

10.2  Dauer und Ende des Vertrages
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi-
gung zugegangen ist.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; 
die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein. 

10.3  Kündigung nach Versicherungsfall
Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung be-
enden, wenn wir eine Leis tung erbracht oder Sie gegen 
uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. 
Die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen 

Monat nach Leistung oder - im Falle eines Rechtsstreits 
- nach Klagrücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein. 
Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestim-
men, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 
Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach 
ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

10.4  Ruhen des Versicherungsschutzes bei militä-
rischen Einsätzen

Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person 
außer Kraft, sobald sie Dienst in einer militärischen 
oder ähnlichen Formation leistet, die an einem Krieg 
oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern 
China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, 
Russland oder USA beteiligt ist. Der Versicherungs-
schutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über 
die Beendigung des Dienstes zugegangen ist.

11. Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
beachten? 
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht 
rechtzeitig zahlen?

11.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Ver-
sicherungsteuer, die Sie in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten haben.

11.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erster 
oder einmaliger Beitrag

11.2.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag ist - unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 
2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungs-
schutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags.

11.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Ver-
sicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.
Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des 
Beitrags eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrags aufmerksam gemacht haben.

11.2.3 Rücktritt
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, 
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht 
zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

11.3  Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
Folgebeitrag

11.3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 

Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

11.3.2 Verzug
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten 
Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die 
verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur 
Zahlung auffordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung 
ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen 
Beträge des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die 
nach den Ziffern. 11.3.3 und 11.3.4. mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 
Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

11.3.3 Kein Versicherungsschutz
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn Sie hierauf 
mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 
2 hingewiesen wurden.

11.3.4 Kündigung
Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 11.3.2 Absatz 2 
darauf hingewiesen haben. 
Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb 
eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11.4 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-
ermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden 
kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns 
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in 
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, 
weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, 
oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur 
Übermittlung der Prämie erst verpflichtet, wenn Sie von 
uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

11.5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten verein-
bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.
Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszah-
lung verlangen.

11.6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch 
auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
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11.7 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von 
Kindern

Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben 
und
- Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr 

noch nicht vollendet hatten,
- die Versicherung nicht gekündigt war und
- Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereig-

nisse verursacht wurde, die vom Versicherungs-
schutz nach Ziffer 5.1.3 ausgeschlossen sind,

gilt Folgendes:

11.7.1 Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeit-
punkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in 
dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

11.7.2 Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer 
Versicherungsnehmer, wenn nichts anderes vereinbart 
ist.

12. Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag 
beteiligten Personen zueinander?

12.1 Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, 
die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), 
steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht 
der versicherten Person, sondern Ihnen als Versi-
cherungsnehmer zu. Sie sind neben der versicherten 
Person für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-
lich.

12.2 Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf 
Ihren Rechtsnachfolger und sonstige Anspruchsteller 
entsprechend anzuwenden.

12.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit 
ohne unsere Zustimmung weder übertragen noch 
verpfändet werden.

13 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeige-
pflicht? 

13.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform 
anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform gefragt 
haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, 
den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer 
Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in 
Textform stellen.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet 
sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den 
Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt 
abzuschliessen. 
Soll eine andere Person versichert werden, ist diese 
neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige 
Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die Be-
antwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich. 
Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen 
Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst da-
von Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

13.2 Rücktritt
13.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 
gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben. 
Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir 
die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 

stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer 
Erklärung angeben. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rücktrittsrecht 
begründet, Kenntnis erlangen. 
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

13.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, 
wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nach-
weisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätten.

13.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder 
unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistung ursächlich war. 
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-
schutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt 
haben. 
Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

13.3 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung 
13.3.1 Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil 
Ihre Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.  Dies gilt nur, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-
sen haben.
Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir 
unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist 
dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung unserer Erklärung angeben.
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.
Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen 
Anzeigepflichtverletzung nicht berufen, wenn wir den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannten. 
Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn 
Sie nachweisen, dass  wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

13.3.2 Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen haben.
Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir 
die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer 
Erklärung angeben 

Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsan-
passung berechtigt, Kenntnis erlangen. 
Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht be-
rufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10% oder schließen wir die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang unserer Mitteilung fristlos in Schriftform 
kündigen. 

13.4 Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht uns der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 

14 Wann verjähren die Ansprüche aus dem  
Vertrag? 

14.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

14.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag 
bei uns angemeldet worden, ist die Verjährung von der 
Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht. 

15. Welches Gericht ist zuständig?

15.1 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis 
gegen Sie ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem 
Sie Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Verlegen Sie 
nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des 
Versicherungsvertragsgesetzes oder ist Ihr Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt, ist das Gericht an unserem Sitz 
zuständig.

15.2 Klagen gegen uns können bei dem Gericht an 
Ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder 
bei dem Gericht an unserem Sitz anhängig gemacht 
werden.

16. Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?  
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

16.1 Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
müssen Sie in Textform (z. B. per Brief, Fax oder 
E-Mail) abgeben. Sie sollen an unsere Hauptverwaltung 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen 
Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle 
gerichtet werden.

16.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte 
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 
Dies gilt entsprechend für den Fall einer Änderung 
Ihres Namens.

17. Welches Recht findet Anwendung?

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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18. Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

18.1 Versicherungsombudsmann
Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung 
nicht zufrieden sind oder eine Verhandlung mit uns 
einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten Ergebnis 
geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann für 
Versicherungen wenden.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin
E-Mail:   beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).

Aus dem Ausland wählen Sie bitte die folgenden gebüh-
renpflichtigen Rufnummern:
Tel.: +49 30 20605899
Fax: +49 30 20605898. 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Wir haben uns verpflichtet, an dem 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E Mail) abgeschlossen haben, 
können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die 
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden.
Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an den 
Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

18.2 Versicherungsaufsicht
Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder 
treten Meinungsverschiedenheiten bei der Vertrags-
abwicklung auf, können Sie sich auch an die für uns 
zuständige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunter-
nehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail:  poststelle@bafin.de
Tel.:   0228 4108-0
Fax:  0228 4108-1550.
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle 
ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden 
kann.

18.3 Rechtsweg
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg 
zu beschreiten.

Besondere Bedingungen, die für die Reise-Unfall-
versicherung gelten:

▐ Besondere Bedingungen für die Mitversiche-
rung von Bergungs kosten

1.  Hat der Versicherte einen unter den Versiche-
rungsvertrag fallenden Unfall erlitten, ersetzt der 
Versicherer bis zur Höhe des im Versicherungsschein 
festgelegten Betrages die entstandenen notwendigen 
Kosten für:
a)  Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von 
öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten 
Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebüh-
ren berechnet werden,
b)  Transport des Verletzten in das nächste Kranken-
haus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch 
notwendig und ärztlich angeordnet,
c)  Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu 
seinem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten 
auf ärztliche Anordnungen zurückgehen oder nach der 
Verletzungsart unvermeidbar waren,
d)  Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im 
Todesfall.
2.  Hat der Versicherte für Kosten nach 1. a) einzuste-
hen, obwohl er keinen Unfall erlitten hatte, ein solcher 
aber unmittelbar drohte oder nach den konkreten Um-
ständen zu vermuten war, ist der Versicherer ebenfalls 
ersatzpflichtig.
3.  Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, kann 
der Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur 
wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. 
Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungs-
pflicht, kann sich der Versicherungsnehmer unmittelbar 
an den Versicherer halten.
4.  Bestehen für den Versicherten bei der Barmenia 
mehrere Unfallversicherungen, können mitversicherte 
Bergungskosten nur aus einem dieser Verträge verlangt 
werden.
5.  Der im Versicherungsschein festgelegte Höchst-
betrag für den Kostenersatz nimmt an einer für andere 
Leistungsarten vereinbarten planmäßigen Erhöhung 
(Zuwachs von Leistungen und Beitrag) nicht teil.

▐ Beendigung des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis endet automatisch mit 
der Beendigung der Mitgliedschaft beim DJH sowie mit 
Beendigung des Rahmenvertrages zwischen dem DJH 
Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherber-
gen e.V. und den Versicherern. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB) – Stand 01.01.2008

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung,  
Versicherungsfall

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des 
versicherten Risikos für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses 
(Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder 
sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge 
hatte, auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge 
die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 
Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum 
Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, 
auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadener-
satz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die 
Nacherfüllung durchführen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der 
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 
auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von 
Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere 
Vereinbarung erweitert werden auf die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- 
noch durch Sachschäden entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; 
hierauf finden dann die Bestimmungen über Sachschä-
den Anwendung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche 
Haftpflicht
(1) aus den im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebenen Risiken des Versicherungs-
nehmers,
(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versi-
cherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder 
Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, 
die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen,
(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach 
Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-
versicherung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
be-stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den 
Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsver-
trages neu entstehen, sind im Rahmen des bestehen-
den Vertrages sofort versichert.
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auf-
forderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb 
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch 
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. Tritt der Versicherungsfall ein, 
bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der Ver-
sicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko 
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war.
(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko 
einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt 
eine Einigung über die Höhe des Beitrages innerhalb 
einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige 
nicht zu Stande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von 
ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 
(2) auf den Betrag von 500.000 EUR für Personenschä-
den und 150.000 EUR für Sachschäden und - soweit 
vereinbart - 15.000 EUR für Vermögensschäden be-
grenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere 
Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht 
für Risiken 
(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen 
eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese 
Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versi-
cherungspflicht unterliegen;
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen;
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen;
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 
deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungs-
verträgen zu versichern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadener-
satzansprüche und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Schadenersatzverpflich-
tungen. Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer auf Grund 
Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses 
oder Vergleichs zur Entschädigung verpflichtet ist und 
der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkennt-
nisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer 
ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hätte. Ist die Schadenersatzverpflich-
tung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung 
für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm 
zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu 
einem Rechtsstreit über Schadenersatzansprüche 
gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer 
zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf 
seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines 
Scha denereignisses, das einen unter den Versi-
cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers 
für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mit-
versicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung 
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versi-
cherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist 
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind 
die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das 
zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
 sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln 

beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der 
Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an 
der Schadenersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht 
etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer 
auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Scha-
denersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten 
werden nicht auf die Versicherungssummen angerech-
net.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche 
aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, 
trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis 
der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser 
Ansprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschä-
digten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus 
dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. 
ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom 
Versicherer erstattet.
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die 
entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung in der jeweils gültigen Fassung zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. Bei der Berechnung 
des Betrages, mit dem sich der Versicherungsnehmer 
an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende 
Restversicherungssumme übersteigt, werden die 
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.
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6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung 
eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich am Verhalten des Versiche-
rungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand 
an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen.

7 Ausschlüsse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von 
der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die 
den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Ver-
trages oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche
(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 
7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,
(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrages,
(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages.

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungs-
nehmer

(1) aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit 
ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den 
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 
gehören.
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder ver-
gleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und  kinder, 
Schwiegereltern und  kinder, Stiefeltern und  kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern 
und  kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und 
Kinder miteinander verbunden sind).
(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfä-
hige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person 
ist;
(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person des privaten 
oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger 
Verein ist;
(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden 
Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft Bürgerlichen Rechts ist;
(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist;
(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:
Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) 
erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von An-
gehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen 
in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen 
gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene 
Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines 

besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden, wenn
(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und 
dgl.) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen 
waren;
(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der 
Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung 
seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als 
Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) 
benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;
(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit des Versicherungsnehmer entstanden sind 
und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbe-
wegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren 
Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit 
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur 
Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 
und Ziff. 7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, 
Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls 
der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den 
Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versi-
cherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom 
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge 
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung 
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der 
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und 
zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder 
Leistung führt.
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der 
Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
übernommen haben.

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkom-
menden Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 
Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Umweltschäden gemäß Umweltscha-
densgesetz oder anderer auf der EU Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen 
Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies 
gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von 
einem Dritten auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der 
durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in 
Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche 
Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen des 
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU 
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits auf Grund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend 
gemacht werden könnten. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versiche-
rung privater Haftpflichtrisiken. 

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
(1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtri-
siken oder
(2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer 
hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), 
durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfüh-
rung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten 
entstehen (Produkthaftpflicht).
Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden 
durch Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstel-
lung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung von 
- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche 

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG 
Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden 
Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeige-
pflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen oder Teilen resultieren, die ersicht-
lich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf 
Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmit-
telbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen 
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurück-
zuführen sind auf
(1) gentechnische Arbeiten,
(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
(3) Erzeugnisse, die
-  Bestandteile aus GVO enthalten,
-  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche 
entstehen durch
(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche 
Abwässer handelt,
(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschun-
gen,
(3) Überschwemmungen stehender oder fließender 
Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schä-
den aus
(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten,
(2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von 
Daten,
(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Daten-
austausch,
(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-
nen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persön-
lichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfein-
dung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder 
sonstigen Diskriminierungen.

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschä-
den, die aus der Übertragung einer Krankheit des 
Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für 
Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versiche-
rungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder 
veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen 
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besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versi-
cherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rechnung 
gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die 
der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz 
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
erster oder einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag ist unabhängig 
von dem Bestehen eines Widerrufrechts unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
bewirkt ist. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten 
Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem 
späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis 
zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer 
nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
des Beitrages aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versiche-
rer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten 
Beitragszeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, 
gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung 
nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn schrift-
lich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen setzen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen 
Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Be-
stimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge des Beitrages, Zinsen und Kosten im Einzelnen 

beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 
10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht 
ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziff. 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser 
Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der 
Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf 
hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und 
zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines 
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag 
fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang 
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, 
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrift-
ermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto 
vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der 
Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann 
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten 
Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil 
der Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung 
widerrufen hat, oder hat der Versicherungsnehmer aus 
anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag nicht 
eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens 
zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Über-
mittlung des Beitrages erst verpflichtet, wenn er vom 
Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter  
Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten verein-
bart, sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Rate im Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die 
Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13 Beitragsregulierung

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforde-
rung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben 
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch 
einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des 
Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben 
zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom 
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher 
Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft.

13.2 Auf Grund der Änderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der 
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter 
Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der 

Mitteilung beim Versicherer. Der Beitrag darf jedoch 
nicht geringer werden als der vertraglich vereinbarte 
Mindestbeitrag, der nach dem Tarif des Versicherers 
zur Zeit des Versicherungsabschlusses galt. Alle ent-
sprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 
eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrages werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die 
rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine 
Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in 
Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die 
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsre-
gulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch 
Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszah-
lung für mehrere Jahre.

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der 
Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, 
der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der 
Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet 
keine Beitragsangleichung statt. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich 
mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um 
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 
zuge lassenen Versicherer gegenüber dem vorvergan-
genen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächstniedrigere, durch 
fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen 
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen 
Schadensfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung 
von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadensfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer 
berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, 
den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 15.2 
ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsanglei-
chung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrech-
nung bekannt gegeben.
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um 
einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, 
den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folge-
jahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um 
den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen 
nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten 
Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige 
nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden 
Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 
unter 5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren 
zu berücksichtigen. 
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Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Vertrages

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem 
Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem 
Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren 
kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres 
oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; 
die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft 
wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüglich dieser 
Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser 
Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden 
wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung

Erhöht sich der Beitrag auf Grund der Beitragsanglei-
chung gemäß Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeit-
punkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam 
werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätestens 
einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitragser-
höhung zugehen.
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt 
werden, wenn
- vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleis-

tet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 

unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadenersatzzah-
lung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-
rer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird. Eine Kündigung 
des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter 
Unternehmen

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflicht-
versicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt 
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem 
Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen 
auf Grund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrages 
oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten 
übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit 

einer Frist von einem Monat,
- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber 

mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode in Schriftform 
gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats 

von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom 
Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis 
zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an be-
stehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung 
Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während 
einer laufenden Versicherungsperiode und wird das 
Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der 
bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den 
Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuld-
ner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versi-
cherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder 
den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht 
für alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer 
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, 
wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem 
Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der 
Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die 
Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm 
die Anzeige hätte zugehen müssen.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung auf Grund 
Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften 
ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsver-
hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht 
innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das 
Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versichert 
ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zu Stande ge-
kommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der 
Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats 
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversiche-
rung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie 
verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als 
nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des 
Satzes 1 stellt.
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu-
üben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen.
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen.

23.2 Rücktritt
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den 
gefahrerheblichen Umständen berechtigen den Versi-
cherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies 
gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht oder unrichtig 
angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer 
der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat.
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versi-
cherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erlangt. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Versicherungsnehmer.
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder sein 
Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.
(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungs-
schutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falls zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht 
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
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23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat in Schriftform kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte, werden die anderen Bedingun-
gen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 23.3 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis 
erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 
und 23.3 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 
23.3 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den 
nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit 
der Anzeige kannte.

23.4 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil 
des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden 
der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-
falls

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, so-
weit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem 
Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders 
gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unver-
züglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadener-
satzansprüche erhoben wurden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit 
für die Abwendung und Minderung des Schadens 
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu 
befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer 

zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des 
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten 
Schriftstücke übersandt werden.

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, 
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, 
ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der 
Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich 
anzuzeigen.

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung 
von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der 
Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder 
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein 
Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat 
er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des 
Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver-
sicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von  
Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Oblie-
genheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versiche-
rer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. 
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegen-
heitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober 
Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag 
vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versiche-
rungsschutzes hat bei Verletzung einer nach Eintritt 
des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass 
der Versicherer den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. Der Versicherungs-
schutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der 
Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig 
davon, ob der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 
zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Personen

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf 
Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den 
Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden 
Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend 
anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko 
nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungs-
vertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer 
zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung 
der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers weder 
abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an 
den geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen,  
Anschriftenänderung

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen 
und Erklärungen sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung 
seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt 
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt 
entsprechend für den Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für 
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer 
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 
nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung 
von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruch-
steller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 
den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustän-
digkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für 
den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche 
Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 
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Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem 
Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsneh-
mers. 
Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, 
Gesellschaft Bürgerlichen Rechts oder eine eingetra-
gene Partnergesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt 
sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32  Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

33 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

33.1 Versicherungsombudsmann
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit 
der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist 
oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal 
nicht zu dem vom Versicherungsnehmer gewünschten 
Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsneh-
mer an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin
E-Mail:    beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).

Für Anrufe aus dem Ausland gelten die folgenden 
gebührenpflichtigen Rufnummern:
Tel.: +49 30 20605899
Fax: +49 30 20605898. 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, 
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E Mail) abgeschlossen haben, 
können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die 
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 
Eine solche Beschwerde wird dann über diese Plattform 
an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

33.2 Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch 
den Versicherer nicht zufrieden oder treten Meinungs-
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
kann er sich auch an die für den Versicherer zuständige 
Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen 
unterliegt der Versicherer der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail:  poststelle@bafin.de
Tel.:  0228 4108-0
Fax:  0228 4108-1550.
Bitte beachten: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und 
kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

33.3 Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit, den Rechtsweg zu beschreiten.
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Besondere Bedingungen, die für die Reise-Privat-
haftpflichtversicherung gelten:

▐ Risikobeschreibung und Besondere Bedin-
gungen zur Privathaftpflichtversicherung für 
Familien/eheähnliche Partnerschaften 

I. Versichert ist 

im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und 
der nachstehenden Besonderen Bedingungen und 
Risikobeschreibungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Privatperson aus den 
Gefahren des täglichen Lebens, nicht aber aus den 
Gefahren eines Betriebes oder Berufes. 

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus
-  den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch 

Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in 
Vereinigungen aller Art

-  oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen 
Beschäftigung. 

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers

(1) als Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige);

(2) als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen 
Personen;

(3) als Inhaber
-  einer oder mehrerer im Inland gelegener Woh-

nungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentü-
mer) – einschließlich Ferienwohnung.  
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums. 
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf 
den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen 
Eigentum.

-  eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses,
-  eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferien-

hauses,
sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich 
zu Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich 
der zugehörigen Garagen und Gärten sowie eines 
Schrebergartens.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht
-  aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-

rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften 
obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuch-
tung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen);

-  aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln 
vermieteten Wohnräumen, nicht jedoch von Woh-
nungen, Räumen zu gewerblichen Zwecken und 
Garagen;  
Werden mehr als drei Räume einzeln vermietet, 
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die 
Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung der 
Ziff. 4 AHB;

-  als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch- 
und Grabearbeiten) bis zu einer Bausumme von 
25.000 EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag 
überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es 
gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorge-
versicherung der Ziff. 4 AHB;

-  aus dem Miteigentum an den zu einem Einfamilien-
haus gehörenden Gemeinschaftsanlagen;

-  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn 
die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

-  der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft;

(4) als Radfahrer;

(5) aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist 
eine jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, 
Rad- oder Kraftfahrzeugrennen sowie die Vorbereitung 
hierzu (Training);

(6) aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem 
Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie 
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwe-
cken oder zu strafbaren Handlungen;

(7) als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu 
privaten Zwecken; Haftpflichtansprüche der Tierhalter 
oder -eigentümer sind nicht versichert;

(8) als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, ge-
zähmten Kleintieren und Bienen - nicht jedoch von Hun-
den, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, 
wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden.

II.  Mitversichert ist 

(1)  die gesetzliche Haftpflicht 
a)  des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspart-
ners2 des Versicherungsnehmers
b)  ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetra-
genen Lebenspartnerschaft1 lebenden Kinder (auch 
Stief-, Adoptiv und Pflegekinder), bei volljährigen Kin-
dern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- 
oder sich unmittelbar anschließenden Berufsausbildung 
befinden (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder 
Studium -, jedoch nicht Referendarzeit, Fortbildungs-
maßnahmen und dergleichen). 
Der Versicherungsschutz bleibt jedoch bestehen
-  bei Ableistung des Grundwehr-/Zivildienstes 

(einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehr-
dienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres vor, 
während oder im Anschluss an die Berufsausbil-
dung, 

-  nach Abschluss der Schulausbildung während 
einer längstens einjährigen Wartezeit auf einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz bzw. bis zum Beginn 
des Grundwehr-/Zivildienstes oder des freiwilligen 
sozialen Jahres;

c)  der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverhei-
rateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft2 lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und 
Pflegekinder) mit geistiger Behinderung.

(2)  im Falle ausdrücklicher Vereinbarung gemäß den 
nachfolgenden Voraussetzungen der in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende 
Partner einer nicht ehelichen und nicht eingetragenen 
Lebenspartnerschaft und dessen Kinder, diese entspre-
chend Abs. 1 b) und 1 c);
Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Part-
ner müssen jeweils unverheiratet sein und dürfen keine 
eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben. 
Der mitversicherte Partner muss im Antrag namentlich 
benannt werden. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtansprüche der Partner und der Kinder unterein-
ander. Dieser Ausschluss gilt auch, soweit Dritte kraft 
Gesetzes auf sie übergegangene Ansprüche geltend 
machen. Mitversichert bleiben jedoch Regressansprü-
che von Sozialversicherungsträgern, Sozialhilfeträgern, 
öffentlichen und privaten Arbeitgebern aus Personen-
schäden sowie von privaten Krankenversicherern.
Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, 
die nicht auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, 

1 eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in 
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer 
vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht 
anderer Staaten lebt. 

endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft 
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

(3)  die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des 
Versicherungsnehmers beschäftigten Personen 
gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das Gleiche gilt 
für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den 
Streudienst versehen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

III.  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

(1)  Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des 
Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines 
Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
hängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des 
Fahrzeuges verursacht werden.

(2)  Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schä-
den, die verursacht werden durch den Gebrauch von 
a)  
-  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen 

verkehrenden Kraftfahrzeugen und Anhängern ohne 
Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

-  Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h Höchstge-
schwindigkeit;

-  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 
20 km/h Höchstgeschwindigkeit;

-  nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
Für diese Kraftfahrzeuge gelten insoweit nicht die Aus-
schlüsse in Ziff. 3.1 (2) AHB und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer 
gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das 
Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 
öffentlichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforder-
lichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsneh-
mer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug 
nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Fahrerlaubnis hat.
b)  Luftfahrzeugen, die nicht der versicherungspflicht 
unterliegen;
c)  Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene 
Segelboote (auch Windsurf- und Kitesurfbretter) und 
eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren 
- auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsät-
zen,
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von 
fremden Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit 
für das Führen keine behördliche Erlaubnis erforderlich 
ist;
d)  ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeu-
gen.

IV. Elektronischer Datenaustausch/ 
Internetnutzung

(1)  Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von 
Ziff. 7.15 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer 
Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Daten-
träger, soweit es sich handelt um 
a)  Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad-
programme; 
b)  Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie 
der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von 
Daten bei Dritten und zwar wegen 
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-  sich daraus ergebender Personen- und Sachschä-
den, nicht jedoch weiterer Datenveränderungen 
sowie 

-  der Kosten zur Widerherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekter Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten; 

c)  Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch. 

Für Ziff. (1) a) bis c) gilt: 
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestell-
ten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder 
-techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert oder 
geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch 
durch Dritte erfolgen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
so gilt Ziff. 26.1 AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von 
Obliegenheiten). 

(2)  Im Rahmen der im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen ausgewiesenen Versicherungs-
summen beträgt die Versicherungssumme für unter IV. 
fallende Versicherungsfälle 50.000 EUR. Abweichend 
von Ziff. 6.2 AHB stellt diese zugleich die Höchstersatz-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres dar. 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 
-  auf derselben Ursache, 
-  auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
-  auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-

stellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen. 

(3)  Versicherungsschutz besteht – insoweit abwei-
chend von Ziff. 7.9 AHB – für Versicherungsfälle im 
Ausland. Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten 
Haftpflichtansprüche in europäischen Staaten und nach 
dem Recht europäischer Staaten geltend gemacht 
werden. 

(4)  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend 
genannten Tätigkeiten und Leistungen: 
-  Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, 

-Pflege; 
-  IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, 

-Schulung; 
-  Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 

-wartung, -pflege; 
-  Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, 

Full-Service-Providing; 
-  Betrieb von Datenbanken. 

(5)  Ausgeschlossen vom V-Schutz sind Ansprüche 
a)  wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der 
Versicherungsnehmer bewusst 
-  unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/

Datennetze eingreift (z. B. Hacker-Attacken, Denial 
of Service Attacks), 

-  Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung 
zu zerstören oder zu verändern (z. B. Software-
Viren, Trojanische Pferde); 

b)  die in engem Zusammenhang stehen mit 
-  massenhaft versandten, vom Empfänger unge-

wollten elektronisch übertragenen Informationen 
(z.  B. Spamming), 

-  Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 
gesammelt werden sollen; 

c)  gegen den Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch 
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behörd-

lichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen 
Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. 

V. Mietsachschäden 

(1)  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.6 
AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung 
von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken 
gemieteten Räumen in Gebäuden und sich daraus 
ergebende Vermögensschäden.

(2)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
-  Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-

spruchung,
-  Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten,

-  Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann;

-  Schäden infolge Schimmelbildung
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

(3) Ausgeschlossen sind darüber hinaus die unter den 
Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversi-
cherer bei übergreifenden Versicherungsfällen fallenden 
Rückgriffsansprüche (der Wortlaut dieses Abkommens 
wird auf Wunsch bekannt gegeben.). 

VI.  Vermögensschäden 

(1)  Mitversichert ist im vertraglich vereinbarten 
Umfang die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögens-
schäden im Sinne der Ziff. 2.1 AHB aus Versicherungs-
fällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung 
eingetreten sind.

(2)  Die Versicherungssumme beträgt je Schaden-
ereignis 50.000 EUR. Die Gesamtleistung für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt 
das Zweifache dieser Versicherungssumme.

(3)  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
a)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) herge-
stellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder 
sonstige Leistungen; 
b)  aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 
c)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
d)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
e)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-
veranstaltung; 
f)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kas-
senführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 
g)  aus Rationalisierung und Automatisierung, 
h)  aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten 
und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbs-
rechts; 
i)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vor- und Kostenanschlägen; 
j)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, 
Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer 
vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe 
im Zusammenhang stehen; 
k)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger 
bewusster Pflichtverletzung; 
l)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen. 
m)  Schäden durch ständige Immissionen (z. B. 
Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

VII.  Gewässerschäden 

(1)  Versichert ist im Umfang dieses Vertrages, wobei 
Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt 
werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
von Veränderungen der physikalischen, chemischen 
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers 
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) 
mit Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen 
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen 
und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe. 
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch 
besonderen Vertrag gewährt.)

Nicht als Anlagenrisiko im Rahmen dieses Vertrages 
gelten jedoch gewässerschädliche Stoffe in Kleinge-
binden bis zu 50 l/kg Fassungsvermögen und einer 
Gesamtlagermenge der Einzelgebinde von maximal 
500 l/kg. Werden diese Lagermengen überschritten, 
so entfällt die Mitversicherung. Die Bestimmungen der 
Ziff. 3.1 (2) und 3.1 (3) AHB und der Ziff. 4 AHB finden 
keine Anwendung.

(2)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte 
(Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachter-
kosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, 
als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht überstei-
gen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der 
Regelung der Ziff. 6.5 und 6.6 AHB.

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter 
zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht 
als Weisung des Versicherers.

(3)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen 
die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches 
Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden 
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfü-
gungen herbeigeführt haben.

(4)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik 
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-
gung oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

VIII. Auslandsschäden 

Für vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu einem 
Jahr gilt:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Versicherungsfällen. Mitversichert ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder 
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland 
gelegenen Wohnungen und Häusern gem. I. (3). 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der 
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist.
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IX. Aufsichtspflicht über fremde minderjährige 
Kinder 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers oder der versicherten Personen aus der 
Verletzung der Aufsichtspflicht über fremde minderjäh-
rige Kinder, soweit es sich nicht um eine regelmäßige, 
insbesondere auch berufliche/dienstliche Tätigkeit 
mit Zahlung eines Entgeltes (z. B. als Tagesmutter) 
handelt.

X. Allmählichkeitsschäden

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Sach-
schaden, die entstehen durch allmähliche Einwirkung 
der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit 
und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und 
dergleichen).

XI. Schäden durch häusliche  
Abwässer 

Eingeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen 
Sachschäden durch häusliche Abwässer.

XII. Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung 
nach dem Tod des Versicherungsnehmers 

Für den mitversicherten Ehegatten und eingetragenen 
Lebenspartner des Versicherungsnehmers und/
oder unverheiratete und nicht in einer eingetragenen 
Lebens partnerschaft lebende Kinder des Versiche-
rungsnehmers besteht der bedingungsgemäße Versi-
cherungsschutz im Falle des Todes des Versicherungs-
nehmers bis zum nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. 
Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-
benden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner 
eingelöst, so wird dieser Versicherungsnehmer.

▐ Subsidiaritätsabrede zu Lasten eines (Mit-)Ver-
sicherten (dieser ist entweder Versicherungs-
nehmer oder (Mit-)Versicherter des anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrages)

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem 
anderen eigenen oder anderen fremden Haftpflichtver-
sicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag. Zeigt der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsfall zur Regulierung 
zu diesem Vertrag an, so erfolgt eine Vorleistung im 
Rahmen der getroffenen Vereinbarungen.

▐ Subsidiaritätsabrede im Zusammenhang mit 
einer anderen Haftpflichtversicherung des 
Versicherungsnehmers

Erlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz 
aus einem anderen eigenen Haftpflichtversicherungs-
vertrag, so entfällt insoweit der Versicherungsschutz 
aus diesem Vertrag. 
Dem Versicherungsnehmer steht es frei, welchem 
Versicherer er den Versicherungsfall zur Regulierung 
anzeigt. Wird die Anzeige zu diesem Vertrag erstattet, 
so erfolgt eine Vorleistung im Rahmen der getroffenen 
Vereinbarungen.

▐ Beendigung des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis endet automatisch mit 
der Beendigung der Mitgliedschaft beim DJH sowie mit 
Beendigung des Rahmenvertrages zwischen dem DJH 
Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherber-
gen e.V. und den Versicherern. 
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von 
Reisegepäck (AVB Reisegepäck) - Stand 01.01.2008

§ 1 Versicherte Sachen und Personen

1. Versichert ist das gesamte Reisegepäck des 
Versicherungsnehmers, seiner mitreisenden Famili-
enangehörigen sowie seines namentlich im Versiche-
rungsschein aufgeführten Lebensgefährten und dessen 
Kinder, soweit diese Personen mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft leben.
Für Reisen, die mit dem Versicherungsnehmer in 
häuslicher Gemeinschaft lebende Personen gem. Satz 
1 getrennt oder allein unternehmen, besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn dies besonders vereinbart ist.

2. Als Reisegepäck gelten sämtliche Sachen des 
persönlichen Reisebedarfs, die während einer Reise 
mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen 
oder durch ein übliches Transportmittel befördert 
werden. Als Reisegepäck gelten auch Geschenke und 
Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden. 
Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen 
Zwecken mitgeführt werden, sind nur gemäß besonde-
rer Vereinbarung versichert.
Sachen, die dauernd außerhalb des Hauptwohn-
sitzes der Versicherten aufbewahrt werden (z. B. in 
Zweitwohnungen, Booten, Campingwagen), gelten nur 
als Reisegepäck, solange sie von dort aus zu Fahrten, 
Gängen oder Reisen mitgenommen werden.

3. Falt- und Schlauchboote sowie andere Sportge-
räte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, solange 
sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch 
befinden;
Außenbordmotoren sind stets ausgeschlossen.

4. Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edel-
metall sowie Foto-, Filmapparate und tragbare Video-
systeme, jeweils mit Zubehör, sind – unbeschadet der 
Entschädigungsgrenze in § 4 Ziff. 1 – nur versichert, 
solange sie
a) bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt 
werden oder
b) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 
mitgeführt werden oder
c) einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung 
übergeben sind oder
d) sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen 
Raum eines Gebäudes, eines Passagierschiffes oder in 
einer bewachten Garderobe befinden; Schmucksachen 
und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange 
sie außerdem in einem verschlossenem Behältnis 
untergebracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen 
die Wegnahme des Behältnisses selbst bietet.
Pelze, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme 
jeweils mit  Zubehör sind auch dann versichert, wenn 
sie in ordnungsgemäß verschlossenen, nicht einseh-
baren Behältnissen einem Beförderungsunternehmen 
oder einer Gepäckaufbewahrung übergeben sind.

5. Nicht versichert sind:
Geld, Wertpapiere, Fahrkarten, Urkunden und 
Dokumente aller Art, Gegenstände mit überwiegendem 
Kunst- oder Liebhaberwert, Kontaktlinsen, Prothesen 
jeder Art, sowie Land-, Luft-, und Wasserfahrzeuge 
jeweils mit Zubehör, einschließlich Fahrräder, Hänge-
gleiter und Segelsurfgeräte (Falt- und Schlauchboote 
s. aber § 1 Ziff. 3). Ausweispapiere (§ 8 Ziff. 1 d) sind 
jedoch versichert.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden

Versicherungsschutz besteht

1. wenn versicherte Sachen abhanden kommen, 
zerstört oder beschädigt werden, während sich das 
Reisegepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunter-

nehmens, Beherbergungsbetriebs, Gepäckträgers oder 
einer Gepäckaufbewahrung befindet;

2. während der übrigen Reisezeit für die in § 2 Ziff. 1 
genannten Schäden durch
a) Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische 
Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche 
Sachbeschädigung);
b) Verlieren – hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- 
oder Hängen lassen – bis zur Entschädigungsgrenze in 
§ 4 Ziff. 2;
c) Transportmittelunfall oder Unfall eines Versicher-
ten;
d) bestimmungswidrig einwirkendes Wasser, ein-
schließlich Regen und Schnee;
e) Sturm, Brand, Blitzschlag oder Explosion;
f) höhere Gewalt;

3. wenn Reisegepäck nicht fristgerecht ausgeliefert 
wird (den Bestimmungsort nicht am selben Tag wie der 
Versicherte erreicht).
Ersetzt werden die nachgewiesenen Aufwendungen für 
Ersatzkäufe bis zu zehn Prozent der Versicherungs-
summe, höchstens 400 EUR.

§ 3 Ausschlüsse

1. Ausgeschlossen sind die Gefahren 
a) des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher 
Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 
Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren 
ergeben;
b) von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristi-
schen oder politischen Gewalthandlungen, unabhängig 
von der Anzahl der daran beteiligten Personen, Aufruhr 
und sonstigen bürgerlichen Unruhen;
c) der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von hoher Hand;
d) aus der Verwendung von chemischen, biolo-
gischen, biochemischen Substanzen oder elektromag-
netischen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher 
Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige 
mitwirkende Ursachen;
e) der Kernenergie oder sonstiger ionisierender
Strahlung.
Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet 
sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur 
Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
u. a. Haftpflichtversicherungen ab.

2. Der Versicherer leistet keinen Ersatz für Schäden, 
die
a) verursacht werden durch die natürliche oder 
mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, 
Abnutzung oder Verschleiß;
b) während des Zeltens oder Campings innerhalb des 
hierfür benutzten Geländes eintreten.

§ 4 Begrenzt ersatzpflichtige Schäden

1. Schäden an Pelzen, Schmucksachen und Gegen-
ständen aus Edelmetall sowie an Foto-, Filmapparaten 
und tragbaren Videosystemen jeweils mit Zubehör
(§ 1 Ziff. 4) werden je Versicherungsfall insgesamt mit 
höchstens 50 % der Versicherungssumme ersetzt.
§ 5 Ziff. 1 d) und § 5 Ziff. 2 Satz 2 bleiben unberührt.

2. Schäden
a) durch Verlieren (§ 2 Ziff. 2 b),
b) an Geschenken und Reiseandenken, die auf der 
Reise erworben wurden, werden jeweils insgesamt mit
bis zu zehn Prozent der Versicherungssumme, maximal 
mit 400 EUR je Versicherungsfall ersetzt.

§ 5 Versicherungsschutz in Kraftfahrzeugen und 
Wassersportfahrzeugen

1. a) Es besteht Versicherungsschutz gegen Diebstahl 
oder Einbruchdiebstahl aus unbeaufsichtigt abgestell-
ten Kraftfahrzeugen oder Anhängern nur, soweit sich 
das Reisegepäck in einem fest umschlossenen und 
durch Verschluss gesicherten Innen- oder Kofferraum 
befindet.
b) Der Versicherer haftet im Rahmen der Versiche-
rungssumme in voller Höhe nur, wenn nachweislich
aa) der Schaden tagsüber eingetreten ist. Als Tages-
zeit gilt allgemein die Zeit zwischen 06.00 Uhr und 
22.00 Uhr;
bb) das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer ab-
geschlossenen Garage – Parkhäuser oder Tiefgaragen, 
die zur allgemeinen Benutzung offen stehen, genügen 
nicht – abgestellt war oder
cc) der Schaden während einer Fahrtunterbrechung 
von nicht länger als zwei Stunden eingetreten ist.
c) Kann der Versicherungsnehmer keine der unter 
b) genannten Voraussetzungen nachweisen, so ist 
die Entschädigung je Versicherungsfall auf 275 EUR 
begrenzt.
d) In unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen 
oder Anhängern sind Pelze, Schmucksachen und 
Gegenstände aus Edelmetall sowie Foto-, Filmapparate 
und tragbare Videosysteme jeweils mit Zubehör nicht 
versichert.

2. Es besteht Versicherungsschutz im unbeauf-
sichtigten Wassersportfahrzeug gegen Diebstahl, 
Einbruchdiebstahl sowie Mut- und Böswilligkeit Dritter 
(vorsätzliche Sachbeschädigung) nur, solange sich die 
Sachen in einem fest umschlossenen und durch Sicher-
heitsschloss gesicherten Innenraum (Kajüte, Backskiste 
o. Ä.) des Wassersportfahrzeuges befinden. Pelze, 
Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall sowie 
Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme jeweils 
mit Zubehör, sind im unbeaufsichtigten Wassersport-
fahrzeug nicht versichert.

3. Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesen-
heit eines Versicherten oder einer von ihm beauftragten 
Vertrauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht 
jedoch z. B. die Bewachung eines zur allgemeinen 
Benutzung offenstehenden Platzes o. Ä.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
eine der vorstehenden Obliegenheiten, so richten sich 
die Rechtsfolgen nach § 11 Ziff. 3 und 4.

§ 6 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, 
Geltungsbereich

1. Innerhalb der vereinbarten Laufzeit des Vertrages 
beginnt der Versicherungsschutz mit dem Zeitpunkt, 
an dem zum Zwecke des unverzüglichen Antritts der 
Reise versicherte Sachen aus der ständigen Wohnung 
des Versicherten entfernt werden, und endet, sobald 
die versicherten Sachen dort wieder eintreffen. Wird bei 
Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht unver-
züglich nach der Ankunft vor der ständigen Wohnung 
entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit 
dieser Ankunft.

2. Bei Versicherungsverträgen von weniger als ein-
jähriger Dauer verlängert sich der Versicherungsschutz 
über die vereinbarte Laufzeit hinaus bis zum Ende der 
Reise, wenn sich diese aus vom Versicherten nicht zu 
vertretenden Gründen verzögert und der Versicherte 
nicht in der Lage ist, eine Verlängerung zu beantragen.

3. Die Versicherung gilt für den vereinbarten Bereich.

4. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des 
ständigen Wohnorts des Versicherten gelten nicht als 
Reisen.
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§ 7 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Die Versicherungssumme soll dem Versicherungs-
wert des gesamten versicherten Reisegepäcks gemäß 
§ 1 entsprechen. Auf der Reise erworbene Geschenke 
und Reiseandenken bleiben unberücksichtigt.

2. Als Versicherungswert gilt derjenige Betrag, der 
allgemein erforderlich ist, um neue Sachen gleicher 
Art und Güte am ständigen Wohnort des Versicher-
ten anzuschaffen, abzüglich eines dem Zustand der 
versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) 
entsprechenden Betrages (Zeitwert).

§ 8 Entschädigung, Unterversicherung

1. Der Versicherer ersetzt 
a) für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen 
ihren Versicherungswert zur Zeit des Schadeneintritts;
b) für beschädigte reparaturfähige Sachen die 
notwendigen Reparaturkosten und gegebenenfalls 
eine bleibende Wertminderung, höchstens jedoch den 
Versicherungswert;
c) für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den 
Materialwert;
d) für die Wiederbeschaffung von Personal-
Ausweisen, Reisepässen, Kraftfahrzeug-Papieren und 
sonstigen Ausweispapieren die amtlichen Gebühren.

2. Vermögensfolgeschäden werden nicht ersetzt.

3. Feststellung und Berechnung einer Unterversiche-
rung

Ist die Versicherungssumme gemäß § 7 bei Eintritt des 
Versicherungsfalls niedriger als der Versicherungswert 
(§ 7 Ziff. 1) der versicherten Sachen (Unterversiche-
rung), wird die Entschädigung gem. § 8 Ziff. 1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert.

§ 9 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist.

2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb 
eines Monats nach Meldung des Schadens geleistet
wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der Zinssatz liegt ein Prozentpunkt unter dem je-
weiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches
(§ 247 BGB), mindestens jedoch bei vier Prozent und 
höchstens bei sechs Prozent Zinsen pro Jahr.
c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädi-
gung fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß § 9 Ziff. 1 und 
2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die 
Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versi-
cherungsnehmers bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Reprä-
sentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft.

§ 10 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht 
von Gefahrumständen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem verein-
barten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer 
ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme 
der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 
1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den 
Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des 
Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer 
vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen 
Kündigungsrecht hinzuweisen.
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach § 10 Ziff. 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer 
hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers 
ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen 
Bedingungen abgeschlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei 
denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzei-
gepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.
c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach § 10 Ziff. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen, es sei denn, der Versiche-
rer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), 
zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils 
ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige 
Anzeige kannte.
e) Anfechtung

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (§ 10 Ziff. 2 a), zum 
Rücktritt (§ 10 Ziff. 2 b) oder zur Kündigung (§ 10 Ziff. 
2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen und dabei die Umstände 
angeben, auf die er seine Erklärung stützt; zur Begrün-
dung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb 
eines Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. 
Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und 
der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils 
geltend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur Vertragsänderung (§ 10 Ziff. 2 a), zum 
Rücktritt (§ 10 Ziff. 2 b) und zur Kündigung (§ 10
Ziff. 2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen der Verletzung der Anzeige-
pflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von § 10 Ziff. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(§ 10 Ziff. 2 a), zum Rücktritt (§ 10 Ziff. 2 b) und zur 
Kündigung (§ 10 Ziff. 2 c) erlöschen mit Ablauf von fünf 
Jahren nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf 
zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ 11 Obliegenheiten 

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der 
Versicherungsnehmer/Versicherte vor Eintritt des 
Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen 
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften,
b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

a) Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat bei 
und nach Eintritt des Versicherungsfalls
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen, insbesondere Ersatz-
ansprüche gegen Dritte (z. B. Bahn, Post, Reederei, 
Fluggesellschaft, Gastwirt) form- und fristgerecht gel-
tend zu machen oder auf andere Weise sicherzustellen 
und Weisungen des Versicherers zu beachten;
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - ggf. auch 
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;
cc) Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum (z. B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche 
Sachbeschädigung) unverzüglich der Polizei unter Ein-
reichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen 
anzuzeigen. Der Versicherte hat sich dies polizeilich 
bescheinigen zu lassen. Bei Schäden durch Verlieren 
(§ 2 Ziff. 2 b) hat der Versicherte Nachforschungen 
beim Fundbüro anzustellen.
dd) alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes 
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dienlich sein kann. Er hat alle Belege, die den Entschä-
digungsanspruch nach Grund und Höhe beweisen, 
einzureichen, soweit ihre Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Ver-
zeichnis über alle bei Eintritt des Schadens gemäß § 1 
versicherten Sachen vorzulegen.
ee) Schäden, die im Gewahrsam eines Beförde-
rungsunternehmens (einschließlich Schäden durch 
nicht fristgerechte Auslieferung gem. § 2 Ziff. 3) oder 
Beherbergungsbetriebes eingetreten sind, diesen 
unverzüglich zu melden. Dem Versicherer ist hierüber 
eine Bescheinigung einzureichen. Bei äußerlich nicht 
erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunterneh-
men unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, 
den Schaden zu besichtigen und zu bescheinigen. 
Hierbei sind die jeweiligen Reklamationsfristen zu 
berücksichtigen.
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Oblie-
genheiten gemäß § 11 Ziff. 2 a) ebenfalls zu erfüllen – 
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte eine 
Obliegenheit nach § 11 Ziff. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist 
der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer zu beweisen.
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheits-
verletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer/Versicherte 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.
c) Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer 
nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

4. Kündigung durch den Versicherer bei Obliegen-
heitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte 
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die 
er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung 
Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer/Versicherte 
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grobfahrlässig verletzt hat.

§ 12 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe 
der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die 
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert wer-
den, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wären.

1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber 
nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat.

1.3 Eine Gefahrerhöhung nach § 12 Ziff. 1.1 liegt nicht 
vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers/Versicherten
2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der 
Versicherungsnehmer/Versicherte ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.

2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer/Versicherte 
nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen.

2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

3.1 Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte seine 
Verpflichtung nach § 12 Ziff. 2.1, kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer/Versicherte zu beweisen. Beruht die Verletzung 
auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach § 12 Ziff. 2.2 und 2.3 bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.

3.2 Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder 
die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach § 12 Ziff. 3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahr erhöhung
5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer/Versicherte 
seine Pflichten nach § 12 Ziff. 2.1 vorsätzlich verletzt 
hat. Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte 
diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers/Versicherten entspricht. Das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsneh-
mer/Versicherte zu beweisen.

5.2 Nach einer Gefahrerhöhung nach § 12 Ziff. 2.2 und 
2.3 ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen 
sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. 
Hat der Versicherungsnehmer/Versicherte seine Pflicht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt § 12 Ziff. 5.1 Satz 2 und 
3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem 
Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen 
sein müssen, bekannt war.

5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner 
bestehen,
a) soweit der Versicherungsnehmer/Versicherte nach-
weist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder
b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls 
die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen 
und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
c) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

§ 13 Prämie

1. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen. Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versiche-
rungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder 
einmalige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss 
zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt 
ist. Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt 
die erste Rate als erste Prämie.

1.1 Rücktrittsrecht des Versicherers bei  
Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach § 13 Ziff. 1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. Der Rücktritt 
ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

1.2 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einma-
lige Prämie nicht zu dem nach § 13 Ziff. 1 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versi-
cherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 
Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

2. Folgeprämie
2.1 Fälligkeit 
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb 
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.
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2.2 Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

2.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 
Mahnung

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer 
bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der 
Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen - Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht - auf Grund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist.
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der 
Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die 
Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

2.4 Zahlung des Beitrages nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versi-
cherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die 
Leistungsfreiheit des Versicherers (§ 13 Ziff. 2.3 b) 
bleibt unberührt. 

3. Lastschrift
3.1 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen.

3.2 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass 
eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem 
Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, 
ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen. Der Versicherer 
hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende 
Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

4. Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehen-
den Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet. Die gestundeten Raten der laufenden 
Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der 
Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teil-
weise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung 
fällig wird.

5. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
5.1 Allgemeiner Grundsatz
a) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhält-
nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn 
der Versicherung weg, steht dem Versicherer die 
Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn 
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

5.2 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf,  
Rücktritt, Anfechtung und fehlendem  
versicherten Interesse

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, 
seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Ver-
sicherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, über 
die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer 
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
des Versicherers beendet, weil der Versicherungsneh-
mer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer 
vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht 
angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu.
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.
d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann 
jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

§ 14 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-
benen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate 
vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr 
als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf 
folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei 
Monaten gekündigt werden. Die Kündigung muss dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt.

§ 15 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert 
des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herab-
gesetzt wird.

2. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens ist für 
die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
worden wäre.

3. Hat der Versicherungsnehmer die Überversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

§ 16 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem 
Versicherer die andere Versicherung unverzüglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
(§ 16 Ziff. 1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in § 11 Ziff. 3 und 4 beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder 
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit 
tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des 
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versi-
cherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei  
Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse 
gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, 
den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung 
vor.
b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer 
bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 
aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung 
für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch 
aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht hö-
her ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
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summen, aus denen die Prämien errechnet wurden, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen 
ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus 
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.
c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne 
Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der 
Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch 
die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 
der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht.
b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstanden 
ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungs-
verträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer 
geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer 
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versiche-
rungssummen und der Prämien verlangen.

§ 17 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann 
jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 
Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen 
Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädi-
gung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kün-
digung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer 
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat 
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer 
wirksam.

§ 18 Keine Leistungspflicht aus besonderen  
Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung 
des Versicherungsfalles

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von 
der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen.
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden 
grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 

zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht 
frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht. Ist die Täuschung oder der 
Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil 
gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder 
Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Vorausset-
zungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 19 Anzeigen/Willenserklärungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist 
und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes 
bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten 
Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsver-
hältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem 
Versicherer erfolgen, in Textform (z. B. per Brief, Fax 
oder E-Mail) abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptver-
waltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen 
Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw.  
Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsneh-
mer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer 
dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. 
Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 
finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung die Bestimmungen nach § 19 Ziff. 2 entsprechend 
Anwendung.

§ 20 Agentenvollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-
rungsvertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-
schließlich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsverhält-
nisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu 
übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, 
Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines 
Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine 
Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 

Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 21 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis 
und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen. Repräsentant ist, wer im Bereich der Risikover-
waltung befugt ist, selbstständig in einem gewissen, 
nicht ganz unbedeutenden Umfang für den Versiche-
rungsnehmer zu handeln.

§ 22 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei 
dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung 
des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit 
dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt.

§ 23 Gerichtsstand

1. Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis 
gegen den Versicherungsnehmer ist das Gericht des 
Ortes zuständig, an dem der Versicherungsnehmer 
seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Verlegt der 
Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem 
Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes 
oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das 
Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

2. Klagen gegen den Versicherer können bei dem 
Gericht am Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des 
Versicherungsnehmers oder bei dem Gericht am Sitz 
des Versicherers anhängig gemacht werden.

§ 24 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

§ 25 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

1. Versicherungsombudsmann
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit 
der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist 
oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal 
nicht zu dem vom Versicherungsnehmer gewünschten 
Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsneh-
mer an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin
E-Mail:    beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).

Für Anrufe aus dem Ausland gelten die folgenden 
gebührenpflichtigen Rufnummern:
Tel.: +49 30 20605899
Fax: +49 30 20605898. 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, 
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.
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Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E Mail) abgeschlossen haben, 
können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die 
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 
Eine solche Beschwerde wird dann über diese Plattform 
an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

2. Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch 
den Versicherer nicht zufrieden oder treten Meinungs-
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
kann er sich auch an die für den Versicherer zuständige 
Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen 
unterliegt der Versicherer der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail:  poststelle@bafin.de
Tel.:  0228 4108-0
Fax:  0228 4108-1550.
Bitte beachten: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und 
kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

3. Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Besondere Bedingungen, die für die Reisegepäck-
versicherung gelten:

▐ Camping
1.  Abweichend von § 3 Ziff. 2 b) AVB Reisegepäck 
besteht Versicherungsschutz auch für Schäden, 
die während des Zeltens oder Campings auf einem 
offiziellen (von Behörden, Vereinen oder privaten 
Unternehmern eingerichteten) Campingplatz eintreten.
2.  Werden Sachen unbeaufsichtigt (§ 5 Ziff. 3 AVB 
Reisegepäck) im Zelt oder Wohnwagen zurückge-
lassen, so besteht Versicherungsschutz für Schäden 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl sowie Mut- oder 
Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) 
nur, wenn
a) bei Zelten:
der Schaden nicht während der Nachtzeit eingetreten 
ist. Als Nachtzeit gilt allgemein die Zeit zwischen 22:00 
Uhr und 06:00 Uhr. Das Zelt ist mindestens zuzubinden 
oder zuzuknöpfen.
b) bei Wohnwagen:
dieser durch Verschluss ordnungsgemäß gesichert ist. 
Pelze, Schmucksachen und Gegenstände aus Edelme-
tall (§ 1 Ziff. 4 AVB Reisegepäck) sind im unbeaufsich-
tigten Zelt oder Wohnwagen nicht versichert.
3. Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme je-
weils mit Zubehör, Uhren, optische Geräte, Jagdwaffen, 
Radio- und Fernsehapparate, Tonaufnahme- und Wie-
dergabegeräte, jeweils mit Zubehör, sind nur versichert, 
solange sie
a) in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt 
mitgeführt werden oder
b) der Aufsicht des offiziellen Campingplatzes zur 
Aufbewahrung übergeben sind oder
c) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß 
gesicherten Wohnwagen oder in einem fest umschlos-
senen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug 
auf einem offiziellen Campingplatz befinden.
4. Sofern kein offizieller Campingplatz (Nr. 1) benutzt 
wird, sind Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, 
Raub, räuberische Erpressung, Mut- oder Böswilligkeit 
Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung) ausgeschlos-
sen.
5.  Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
eine der vorgenannten oder der in den AVB Reisege-
päck aufgeführten Obliegenheiten, so richten sich die 
Rechtsfolgen nach § 11 Ziff. 3 und 4 der AVB Reisege-
päck. Danach kann der Versicherer zur Kündigung oder 
Leistungsminderung berechtigt oder auch vollständig 
leistungsfrei sein. 

▐ Fahrräder
1. Abweichend von § 1 Ziff. 5 AVB Reisegepäck be-
steht Versicherungsschutz auch für Fahrräder, solange 
sie sich nicht in bestimmungsgemäßem Gebrauch 
befinden.
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn das Fahrrad zur Zeit des Diebstahls durch ein 
Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem Si-
cherheitswert, hierzu zählen regelmäßig keine Rahmen-
schlösser, gesichert war. § 2 Ziff. 1 AVB Reisegepäck 
bleibt unberührt.
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
eine der vorgenannten oder der in den AVB Reisege-
päck aufgeführten Obliegenheiten, so richten sich die 
Rechtsfolgen nach § 11 Ziff. 3 und 4 der AVB Reisege-
päck. Danach kann der Versicherer zur Kündigung oder 
Leistungsminderung berechtigt oder auch vollständig 
leistungsfrei sein. 
3. Der Versicherer ersetzt Schäden an mit dem 
Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem 
Gebrauch dienenden Sachen nur, wenn sie zusammen 
mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind.
4.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ma-
ximal 275 EUR begrenzt, wenn der Diebstahl während 
der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein 
die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr.

5.  Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 
Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rah-
mennummer der versicherten Fahrräder zu beschaffen 
und aufzubewahren. 
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
diese Bestimmung, so kann er Entschädigung nur ver-
langen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen 
kann.

▐ Segelsurfgeräte 
1.  Abweichend von § 1 Ziff. 5 AVB Reisegepäck 
besteht Versicherungsschutz auch für Segelsurfge-
räte, solange sie sich nicht in bestimmungsgemäßem 
Gebrauch befinden.
2. Bei Diebstahl besteht Versicherungsschutz nur, 
wenn das Segelsurfgerät zur Zeit des Diebstahls durch 
ein Kabelschloss oder ein Schloss mit vergleichbarem 
Sicherheitswert gesichert war. § 2 Ziff. 1 AVB Reisege-
päck bleibt unberührt.
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
eine der vorgenannten oder der in den AVB Reisege-
päck aufgeführten Obliegenheiten, so richten sich die 
Rechtsfolgen nach § 11 Ziff. 3 und 4 der AVB Reisege-
päck. Danach kann der Versicherer zur Kündigung oder 
Leistungsminderung berechtigt oder auch vollständig 
leistungsfrei sein. 
3.  Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf ma-
ximal 275 EUR begrenzt, wenn der Diebstahl während 
der Nachtzeit verübt wird. Als Nachtzeit gilt allgemein 
die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr.
4. Der Versicherungsnehmer oder Versicherte hat 
Unterlagen über den Hersteller, die Bezugsquelle, die 
Marke und die Fabrikationsnummer der versicherten 
Segelsurfgeräte zu beschaffen und aufzubewahren.
Verletzt der Versicherungsnehmer oder Versicherte 
diese Bestimmung, so kann er Entschädigung nur ver-
langen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen 
kann.

▐ Ausschluss von Auto- und Mobiltelefonen
Abweichend von § 1 Ziff. 2 AVB Reisegepäck sind 
tragbare Autotelefone und Mobiltelefone vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen.

▐ Mitversicherte Personen
Abweichend von § 1 Nr. 1 AVB Reisegepäck besteht 
bei dem Schutzbrief F4 Versicherungsschutz für alle 
versicherten Personen, auch wenn diese zur gleichen 
Zeit getrennt reisen. Die Versicherungssumme von 
3.000,00 EUR ist gleichzeitig die Gesamtversicherungs-
summe.

▐ Beendigung des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis endet automatisch mit 
der Beendigung der Mitgliedschaft beim DJH sowie mit 
Beendigung des Rahmenvertrages zwischen dem DJH 
Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherber-
gen e.V. und den Versicherern. 
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Allgemeine Bedingungen für die Reiserück-
trittskostenversicherung (AVB Reiserücktritt) - 
Stand 01.01.2008

1 Versicherungsumfang

1.1  Der Versicherer leistet unter den in Ziffer 1.3 
beschriebenen Voraussetzungen Entschädigung:
1.1.1 bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseun-
ternehmen oder einem anderen von dem Versiche-
rungsnehmer/Versicherten vertraglich geschuldeten 
Rücktrittskosten;
1.1.2 bei Abbruch der Reise für die nachweislich 
entstandenen zusätzlichen Rückreisekosten und 
die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen 
Mehrkosten des Versicherungsnehmers/Versicherten, 
vorausgesetzt, dass An- und Abreise in dem versicher-
ten Arrangement enthalten sind; dies gilt auch im Falle 
nachträglicher Rückkehr. Bei Erstattung dieser Kosten 
wird in Bezug auf Art und Klasse des Transportmittels, 
der Unterkunft und Verpflegung auf die durch die Reise 
gebuchte Qualität abgestellt. Wenn abweichend von der 
gebuchten Reise die Rückreise mit Flugzeug erforder-
lich wird, werden nur die Kosten für einen Sitzplatz in 
der einfachsten Flugzeugklasse ersetzt.
Nicht gedeckt sind Heilkosten, Kosten für Begleit-
personen sowie Kosten für die Überführung einer 
verstorbenen versicherten Person.
1.1.3 soweit im Versicherungsschein gesondert ver-
einbart, bei Abbruch der Reise für den anteiligen Wert 
der gebuchten, jedoch nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen.

1.2 Gemietete Ferienwohnungen
Sofern die Versicherung bei Abschluss von Mietverträ-
gen für Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Ferienap-
partements in Hotels genommen wird, gilt abweichend 
von Ziffer 1.1 Folgendes.
Der Versicherer leistet Entschädigung:
1.2.1 bei Nichtbenutzung der Ferienwohnung, des 
Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 
einem der in Ziffer 1.3 genannten wichtigen Gründe für 
die dem Vermieter oder einem anderen vom Versicher-
ten vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten;
1.2.2 bei vorzeitiger Aufgabe der Ferienwohnung, des 
Ferienhauses oder Ferienappartements im Hotel aus 
einem der in Ziffer 1.3 genannten wichtigen Gründe für 
den nicht abgewohnten Teil der Mietkosten, falls eine 
Weitervermietung nicht gelungen ist.
1.2.3 Die übrigen Bestimmungen gelten sinngemäß.

1.3 Der Versicherer ist im Umfang von Ziffer 1.1 bzw. 
Ziffer 1.2 leistungspflichtig, wenn infolge des Eintritts 
eines der nachstehend genannten wichtigen Gründe bei 
dem Versicherungsnehmer/Versicherten oder einer Ri-
sikoperson nach Abschluß des Versicherungsvertrages/
nach Reisebuchung entweder die Reiseunfähigkeit des 
Versicherungsnehmers/Versicherten nach allgemeiner 
Lebenserfahrung zu erwarten ist oder ihm der Antritt 
der Reise oder deren planmäßige Beendigung nicht 
zugemutet werden kann:
1.3.1 Tod;
1.3.2 schwere Unfallverletzung;
1.3.3 unerwartete schwere Erkrankung;
1.3.4 Impfunverträglichkeit;
1.3.5 Schwangerschaft;
1.3.6 Schaden am Eigentum des Versicherungsneh-
mers/Versicherten infolge von Feuer, Elementarereignis 
oder vorsätzlicher Straftat eines Dritten, sofern der 
Schaden erheblich ist oder sofern zur Schadenfest-
stellung die Anwesenheit des Versicherungsnehmers/
Versicherten notwendig ist.

1.4 Risikopersonen sind neben dem Versiche-
rungsnehmer/Versicherten dessen Ehegatte oder 
Lebenspartner, deren Kinder, Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder 
und Personen, die gemeinsam mit dem Versicherungs-

nehmer/Versicherten eine Reise gebucht und versichert 
haben.
Haben mehr als 4 Personen gemeinsam eine Reise 
gebucht, gelten nur die jeweiligen oben genannten 
Angehörigen des Versicherungsnehmers/Versicherten 
als Risikopersonen.

2  Ausschlüsse

2.1 Der Versicherer haftet nicht für die Gefahren 
2.1.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähn-
licher Ereignisse und solche, die sich unabhängig vom 
Kriegszustand aus der feindlichen Verwendung von 
Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren 
ergeben;
2.1.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, 
terroristischen oder politischen Gewalthandlungen, 
unabhängig von der Anzahl der daran beteiligten 
Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen;
2.1.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger 
Eingriffe von hoher Hand;
2.1.4 aus der Verwendung von chemischen, biolo-
gischen, biochemischen Substanzen oder elektroma-
gnetischen Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher 
Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige 
mitwirkende Ursachen;
2.1.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender 
Strahlung2.

2.2 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Lei-
stung frei, wenn der Versicherungsnehmer/Versicherte/
die Risikoperson den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat.
Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers/Versicherten entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

3 Anzeigepflicht

3.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer/Versicherte hat bis zur 
Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle 
ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die 
für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der 
Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen 
im Sinne des Satzes 1 stellt.

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszu-
üben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten 
Inhalt abzuschließen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versiche-
rungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwie-
gen.

3.2 Rücktritt
3.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefah-
rerheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, 
vom Versicherungsvertrag zurückzutreten.

2 Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet 
sich in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanlagen sind 
zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen 
hierfür u. a. Haftpflichtversicherungen ab.

3.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass er die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gemacht hat.
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob 
fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte.
3.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn der Versicherungsnehmer/Versicherte nach-
weist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der 
der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3.3 Kündigung
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlos-
sen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer/Versicherte nachweist, dass 
der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte.

3.4 Rückwirkende Vertragsanpassung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, 
weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte, werden die anderen Bedin-
gungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen 
Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie 
um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer 
die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherungsnehmers fristlos in Schriftform kündigen.

3.5 Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 3.2 
bis 3.4 zustehenden Rechte innerhalb eines Monats 
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände 
anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf 
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht 
verstrichen ist.
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 
3.2 bis 3.4 nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 3.2 bis 
3.4 genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.

3.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argli-
stiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.
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4 Gefahrerhöhung

4.1 Begriff der Gefahrerhöhung
4.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Ab-
gabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers 
die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert 
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder 
eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerecht-
fertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrschein-
licher wären.
4.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber 
nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher 
Umstand ändert nach dem der Versicherer vor Ver-
tragsschluss gefragt hat.
4.1.3 Eine Gefahrerhöhung nach Ziffer 4.1.1 liegt 
nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht 
hat oder nach den Umständen als mitversichert gelten 
soll.

4.2. Pflichten des Versicherungsnehmers/Versicherten
4.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf 
der Versicherungsnehmer/Versicherte ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.
4.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer/Versicherte 
nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen.
4.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis 
erlangt hat.

4.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den 
Versicherer

4.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte seine 
Verpflichtung nach Ziffer 4.2.1, kann der Versicherer 
den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahr-
lässig verletzt hat. Beruht die Verletzung auf einfacher 
Fahrlässigkeit, kann der Versicherer den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Der 
Versicherer kann nicht kündigen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 
Fällen nach Ziffer 4.2.2 und 4.2.3 bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen.
4.3.2 Vertragsanpassung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen 
oder die Absicherung der höheren Gefahr ausschlie-
ßen.
Erhöht sich in diesem Fall die Prämie um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung 
der höheren Gefahr aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 
der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder 
Vertragsanpassung nach Ziffer 4.3 erlöschen, wenn 
diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor 
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

4.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
4.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versiche-
rungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer/Versicherte 
seine Pflichten nach Ziffer 4.2.1 vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte diese 
Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers/Versicherten entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer/
Versicherte zu beweisen.
4.5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 4.2.2 und 
4.2.3 ist der Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der 
Pflichten des Versicherungsnehmers nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen. 
Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte seine 
Pflichten grob fahrlässig, so gelten Ziffer 4.5.1 Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versiche-
rers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu 
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war.
4.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt 
ferner bestehen,
a) soweit der Versicherungsnehmer/Versicherte nach-
weist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den 
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder
b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.

5  Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung 
der Erst- oder Einmalprämie

5.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der 
Regelungen in Ziffer 5.3 und 5.4 zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt.

5.2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von 
dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich 
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung 
bewirkt ist.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die 
erste Rate als erste Prämie.

5.3 Rücktrittsrecht des Versicherers bei  
Zahlungsverzug

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem 
nach Ziffer 5.2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5.4 Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einma-
lige Prämie nicht zu dem nach Ziffer 5.2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für 
einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versi-
cherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung 
der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der 

Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

6  Folgeprämie

6.1 Fälligkeit 
6.1.1 Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten 
Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
6.1.2 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie 
innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 
Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

6.2 Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer 
Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

6.3 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach 
Mahnung
6.3.1 Der Versicherer kann den Versicherungsneh-
mer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 
auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern 
und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf 
die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht – auf Grund der nicht fristgerechten Zahlung 
hinweist.
6.3.2 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit 
der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.
6.3.3 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der 
Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung 
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf 
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen. 

6.4 Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versi-
cherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der 
Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versiche-
rers (Ziffer 6.3.2) bleibt unberührt.

7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

7.1 Im Fall der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht 
dem Versicherer für diese Versicherungsperiode 
nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
wegen einer Anzeigepflichtverletzung (Ziffer 3.2) oder 
durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung (Ziffer 3.6) beendet, steht dem Versicherer 
die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder 
Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach 
Ziffer 5.3 wegen Fälligkeit der Prämie zurück, kann er 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

7.2 Kündigt der Versicherungsnehmer nach Eintritt 
eines Versicherungsfalls, so hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil der Prämie, der der abgelaufenen 
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Vertragszeit entspricht. Kündigt der Versicherer, so hat 
er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach 
dem Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu der ge-
samten Zeit des Versicherungsjahres zurückzuzahlen.

8 Vertragsdauer

8.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein 
angegebene Zeit abgeschlossen.

8.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.

8.3 Vertragsbeendigung
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr en-
det der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
zum vorgesehenen Zeitpunkt. 
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann 
der Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder 
jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei 
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres zugegangen sein.

9 Versicherungswert, Versicherungssumme, 
Selbstbehalt

9.1 Die Versicherungssumme soll dem vollen 
ausgeschriebenen Reisepreis (Versicherungswert) ent-
sprechen. Kosten für darin nicht enthaltene Leistungen 
(z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversichert, wenn 
sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichti-
gt wurden. Der Versicherer haftet bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme abzüglich Selbstbehalt; sollten die 
nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekos-
ten den Versicherungswert übersteigen, so ersetzt 
der Versicherer auch den über den Versicherungswert 
hinausgehenden Betrag abzüglich Selbstbehalt.

9.2 Bei jedem Versicherungsfall trägt der Versiche-
rungsnehmer/Versicherte einen Selbstbehalt. Dieser 
wird – soweit nicht anders vereinart – auf 25 EUR 
festgelegt. 
Wird der Versicherungsfall durch Krankheit ausgelöst, 
so trägt der Versicherungsnehmer/Versicherte von dem 
erstattungsfähigen Schaden 20 v. H. selbst, mindestens 
25 EUR.

10 Unterversicherung

Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles niedriger als der Versicherungswert (Unter-
versicherung), so wird nur derjenige Teil des Schadens 
ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält wie die 
Versicherungssumme zum Versicherungswert.

11  Überversicherung

11.1  Übersteigt die Versicherungssumme den Wert 
der versicherten Sachen, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
zur Beseitigung der Überversicherung die Versiche-
rungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

11.2 Von diesem Zeitpunkt an ist für die Höhe der 
Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer be-
rechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein 
mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

11.3  Hat der Versicherungsnehmer eine Überversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 

zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. Etwaige Schadensersatz-
ansprüche des Versicherers bleiben unberührt.

12 Mehrfachversicherung

12.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn ein 
Interesse gegen dieselbe Gefahr in mehreren Versiche-
rungsverträgen versichert ist und entweder die Versi-
cherungssummen zusammen den Versicherungswert 
übersteigen oder aus anderen Gründen die Summe 
der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherungen zu zahlen wäre, 
den Gesamtschaden übersteigt.

12.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande ge-
kommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 
wusste, kann er die Aufhebung des später geschlos-
senen Vertrages verlangen.
Er kann auch verlangen, dass die Versicherungssumme 
auf die Prämie herabgesetzt wird, die durch die früher 
geschlossene Versicherung nicht gedeckt ist; in diesem 
Fall ist die Prämie entsprechend zu mindern.

12.3 Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung 
erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht 
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von 
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die 
Aufhebung oder Herabsetzung wird zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt 
wird, dem Versicherer zugeht.

12.4 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht abgeschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, 
ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 
Der Versicherer hat, Anspruch auf die Prämie bis 
zu dem Zeitpunkt, in dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

13 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers/
Versicherten bei oder nach Eintritt des Versi-
cherungsfalls

13.1 Der Versicherungsnehmer/Versicherte ist  
verpflichtet:
13.1.1 dem Versicherer den Eintritt des Versiche-
rungsfalles unverzüglich mitzuteilen und gleichzeitig 
den Reisevertrag zu stornieren oder im Falle der schon 
angetretenen Reise den Abbruch anzuzeigen;

13.1.2 dem Versicherer jede gewünschte sachdien-
liche Auskunft zu erteilen und ihm alle erforderlichen 
Beweismittel von sich aus zur Verfügung zu stellen, 
insbesondere ärztliche Atteste über Krankheiten, 
Unfallverletzungen, Impfunverträglichkeit bzw. Schwan-
gerschaft im Sinne von Ziffer 1.3 unter Beifügung der 
Buchungsunterlagen einzureichen;
13.1.3 psychiatrische Erkrankungen durch Attest eines 
Facharztes für Psychiatrie nachzuweisen; 
13.1.4 auf Verlangen des Versicherers die Ärzte von 
der Schweigepflicht in Bezug auf den Versicherungsfall 
zu entbinden, soweit diesem Verlangen rechtswirksam 
nachgekommen werden kann;
13.1.5 bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen.

13.2 Folgen der Verletzung einer Obliegenheit
13.2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte 
vorsätzlich eine Obliegenheit, die er bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalls gegenüber dem Versi-
cherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. 
13.2.2 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers/Versicherten 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

13.2.3 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer 
jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versi-
cherungsnehmer/Versicherte nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
13.2.4  Verletzt der Versicherungsnehmer/Versicherte 
eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehen-
de Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit so ist 
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

14  Zahlung der Entschädigung

14.1 Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem 
Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die 
Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wochen zu 
erfolgen. 

14.2 Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann 
als Abschlagszahlung der Betrag verlangt werden, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

15  Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Ist ein Anspruch aus dem Versicherungs-
vertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt 
der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit.

16  Zuständiges Gericht

16.1 Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist 
der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

16.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer/ 
Versicherten

Ist der Versicherungsnehmer/Versicherte eine natürli-
che Person, müssen Klagen aus dem Versicherungs-
vertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zu-
ständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versiche-
rungsnehmers.

16.3 Wohnsitzverlegung des Versicherungsnehmers/
Versicherten

Hat der Versicherungsnehmer/Versicherte nach 
Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Versiche-
rungsvertragsgesetzes verlegt oder sind sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
gegen den Versicherer oder den Versicherungsnehmer 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

17  Schlussbestimmung

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen 
etwas anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Dies gilt insbesondere für die im Anhang 
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aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach 
Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des 
Versicherungsvertrages sind.

18 Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

18.1 Versicherungsombudsmann
Wenn der Versicherungsnehmer als Verbraucher mit 
der Entscheidung des Versicherers nicht zufrieden ist 
oder eine Verhandlung mit dem Versicherer einmal 
nicht zu dem vom Versicherungsnehmer gewünschten 
Ergebnis geführt hat, kann sich der Versicherungsneh-
mer an den Ombudsmann für Versicherungen wenden.
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin
E-Mail:    beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 
Tel.: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
(kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz).

Für Anrufe aus dem Ausland gelten die folgenden 
gebührenpflichtigen Rufnummern:
Tel.: +49 30 20605899
Fax: +49 30 20605898. 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unab-
hängige und für Verbraucher kostenfrei arbeitende 
Schlichtungsstelle. Der Versicherer hat sich verpflichtet, 
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Verbraucher, die diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder per E Mail) abgeschlossen haben, 
können sich mit ihrer Beschwerde auch online an die 
Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wenden. 
Eine solche Beschwerde wird dann über diese Plattform 
an den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

18.2 Versicherungsaufsicht
Ist der Versicherungsnehmer mit der Betreuung durch 
den Versicherer nicht zufrieden oder treten Meinungs-
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, 
kann er sich auch an die für den Versicherer zuständige 
Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen 
unterliegt der Versicherer der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
E-Mail:  poststelle@bafin.de
Tel.:  0228 4108-0
Fax:  0228 4108-1550.
Bitte beachten: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und 
kann einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden.

18.3 Rechtsweg
Außerdem hat der Versicherungsnehmer die Möglich-
keit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Besondere Bedingungen, die für die Reiserücktritts-
kostenversicherung gelten:

▐ Beendigung des Versicherungsverhältnisses
Das Versicherungsverhältnis endet automatisch mit 
der Beendigung der Mitgliedschaft beim DJH sowie mit 
Beendigung des Rahmenvertrages zwischen dem DJH 
Hauptverband für Jugendwandern und Jugendherber-
gen e.V. und den Versicherern. 
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Hinweise zum Datenschutz
für Interessenten und Kunden

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
das für die Datenerhebung verantwortliche Barmenia-
Unternehmen und die Ihnen nach dem Datenschutz-
recht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Je nachdem, ob der von Ihnen angestrebte oder unter-
haltene Versicherungsschutz und/oder Kredit von der 
Barmenia Krankenversicherung a. G., der Barmenia Le-
bensversicherung a. G. oder der Barmenia Allgemeine 
Versicherungs-AG zur Verfügung gestellt wird, ist das 
jeweilige, den konkreten Versicherungsschutz bietende 
Versicherungsunternehmen die für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten verantwortliche Stelle. 
Die Namen und Kontaktdaten der drei Unternehmen 
lauten wie folgt:

Barmenia Krankenversicherung a. G.
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
Telefon: 0202 438-00
E-Mail: info@barmenia.de

Den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten der 
vorgenannten Unternehmen erreichen Sie per Post 
unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz – Datenschutz-
beauftragter – oder per  E-Mail unter: 
datenschutz@barmenia.de

Zweck und Rechtsgrundlage 
der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), 
der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller 
weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat 
sich unser Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für 
den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ („Code of Conduct“) 
verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die 
Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie 
im Internet unter datenschutz.barmenia.de abrufen. 

Stellen Sie persönlich oder über einen von Ihnen beauf-
tragten Versicherungsmakler oder über einen unserer 
selbstständigen Versicherungsvertreter einen Antrag 
auf Abschluss eines Versicherungsvertrages oder holen 
Sie ggf. über einen der vorgenannten Vermittler ein 
Angebot zum Abschluss eines Versicherungsvertrages 
bei uns ein, so benötigen wir Ihre im Antragsformular 
oder in der Angebotsmaske abgefragten personenbe-
zogenen Daten (einschließlich Gesundheitsdaten bei 
manchen Produkten) zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos und ggf. für die Begründung 
des Versicherungsvertrages. 

Im Falle der Antragsaufnahme/Angebotseinholung 
durch einen Versicherungsvertreter erhebt dieser die 
vorgenannten Daten zunächst zur Ausübung seiner 
Vermittlungstätigkeit. Mit der offiziellen Weiterleitung 
Ihres Antrages an unser Haus oder mit der Eingabe 
Ihrer Daten in die elektronische Angebotsmaske 
unseres Unternehmens im Falle der elektronischen 
Angebotseinholung übermittelt der Vertreter besagte 
Daten an uns. Nehmen wir Ihren Antrag oder nehmen 
Sie unser Angebot an, so kommt der gewünschte Ver-
sicherungsvertrag zu Stande und wir verarbeiten diese 
und die von uns im Laufe der Vertragsdauer erhobenen 
personenbezogenen Daten zugleich zur Durchführung 

des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Rechnungsstellung 
oder Vertragsänderung. Im Leistungsfall benötigen wir 
von Ihnen weitere Angaben etwa, um prüfen zu können, 
ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der 
Schaden ist.

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versi-
cherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen 
Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife 
oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die 
Daten aller mit einem Unternehmen der Barmenia 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung 
der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur 
Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergän-
zung, für Kulanzentscheidungen oder für umfassende 
Auskunftserteilungen.

Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitungen 
personenbezogener Daten für vorvertragliche Zwecke 
und zur Erfüllung des mit Ihnen zu schließenden bzw. 
geschlossenen Vertrages ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Soweit zum Vertragsabschluss und dessen Durchfüh-
rung besondere Kategorien personenbezogener Daten 
(z. B. Gesundheitsdaten) erforderlich sind, benötigen 
wir Ihre Einwilligung. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 
Abs. 2 j) DSGVO in Verbindung mit § 27 BDSG.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interes-
sen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein:
• zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des 

IT-Betriebs sowie Durchführung von IT-Tests
• zur Werbung für unsere eigenen Versicherungspro-

dukte und für andere Produkte der Unternehmen der 
Barmenia-Gruppe und deren Kooperationspartner 
sowie für Markt- und Meinungsumfragen

• zur Prüfung Ihrer Zahlungsfähigkeit und -bereitschaft
• zur Verhinderung, Aufklärung und Erfassung von 

Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen 
zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versiche-
rungsmissbrauch hindeuten können.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und 
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer 
Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 
oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, 
werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen darüber zuvor informieren.

Kategorien von Empfängern 
der personenbezogenen Daten

Rückversicherer:
Von uns übernommene Risiken versichern wir ggf. 
bei speziellen Versicherungsunternehmen (Rückversi-
cherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- 
und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über 
das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass der Rückversi-
cherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie 
bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. 
Wir übermitteln Ihre Daten an den Rückversicherer nur, 
soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsver-
trages mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung 

unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 
Nähere Informationen zum eingesetzten Rückversi-
cherer stellen wir Ihnen unter datenschutz.barmenia.de 
zur Verfügung. Sie können die Informationen auch unter 
den oben genannten Kontaktinformationen anfordern.

Vertreiber/Vermittler:
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von 
einem Vertreiber/Vermittler betreut werden, verarbeitet 
Ihr Vertreiber/Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten. Auch übermittelt unser 
Unternehmen diese Daten, sofern sie ihm unmittelbar 
von Ihnen oder einem Dritten mitgeteilt worden sind, an 
den Sie betreuenden Vertreiber/Vermittler, soweit dieser 
die Informationen zu Ihrer Betreuung und Beratung in 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegen-
heiten benötigt.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:
Die Versicherungsunternehmen der Barmenia 
Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenverar-
beitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen 
Unternehmen zentral wahr. So können Ihre Daten etwa 
zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für 
den telefonischen Service, zu Abrechnungszwecken 
oder zur gemeinsamen Postbearbeitung in einem 
gemeinsamen Programm für alle Unternehmen der 
Gruppe verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste 
finden Sie die Unternehmen, die an einer zentralisierten 
Datenverarbeitung teilnehmen.

Externe Dienstleister:
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen 
und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienst-
leister. 

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragneh-
mer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorüberge-
hende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie 
der Übersicht im Antrag/Anhang sowie in der jeweils 
aktuellen Version auf unserer Internetseite unter  
datenschutz.barmenia.de entnehmen.

Weitere Empfänger:
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen 
Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten 
(z. B. Strafverfolgungsbehörden, Finanzbehörden oder 
Sozialversicherungsträger).

Dauer der Datenspeicherung

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie 
für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich 
sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbe-
zogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 
Ansprüche von uns oder gegen unser Unternehmen 
geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjäh-
rungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit 
wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich 
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der 
Abgabenordnung. Die Speicherfristen betragen danach 
bis zu zehn Jahren. 

Betroffenenrechte

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen 
die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlan-
gen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf 
Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zustehen. 
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Beschwerderecht

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde 
an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder 
an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die 
für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Bonitätsauskünfte

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
notwendig ist, fragen wir bei Auskunfteien Informationen 
zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab. Hierzu übermitteln wir Ihre Daten (Name, Adresse, 
ggf. Geburtsdatum) an die Auskunftei. Detaillierte 
Informationen zu Auskunfteien finden Sie unter  
datenschutz.barmenia.de.

Hinweis- und Informationssystem 
der Versicherungswirtschaft

Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG nutzt ggf. 
bei der Kfz-Schadenbearbeitung das Hinweis- und 
Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur 
Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. 
Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener 
Daten mit dem HIS erforderlich. Detaillierte Informatio-
nen zu HIS finden Sie unter datenschutz.barmenia.de.

Datenaustausch mit Ihrem früheren 
Versicherer und anderen Stellen

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungs-
vertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfrei-
heitsrabattes in der Kfz-Haftpflichtversicherung) 
bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen zu können, kann im dafür erforderlichen 
Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten 
z. B. mit dem von Ihnen im Antrag benannten früheren 
Versicherer oder den mitgeteilten behandelnden Ärzten 
sowie mit Krankenhäusern, Pflegeheimen etc. erfolgen. 
Sofern wir bei unseren Anfragen, z. B. an den Vorver-
sicherer, besondere Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten) übermitteln und von 
uns solche besonderen Daten erhoben werden, holen 
wir im Einzelfall zuvor Ihre Einwilligung ein.

Automatisierte Einzelfallentscheidungen

Im Rahmen der Leistungsabrechnung von Krankenver-
sicherungen entscheiden wir aufgrund Ihrer Angaben 
zum Versicherungsfall und der zu Ihrem Vertrag 
gespeicherten Daten vollautomatisiert über unsere Leis-
tungspflicht. Die vollautomatisierten Entscheidungen 
beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten 
Regeln. Hierbei berücksichtigen wir beispielsweise die 
jeweilige Einstufung der abzurechnenden Medikamente 
bzw. Heilbehandlungen.

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der 
Direktwerbung zu widersprechen. 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung 
berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus 
Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die 
gegen die Datenverarbeitung sprechen.
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